
Gesagt. Getan. Geholfen.

Für eine persönliche Beratung finden Sie unter 
www.devk.de eine Geschäftsstelle in Ihrer Nähe. 
Telefonisch sind wir unter 0800 4-757-757*
rund um die Uhr für Sie da. 
*gebührenfrei aus dem deutschen Telefonnetz
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Liebes ACV Mitglied, 

hat auch Sie das Reisefieber gepackt?  Sie freuen sich 

auf eine Auszeit allein oder einen Ausflug zusammen 

mit Ihren Liebsten? Dann ist eine gute Vorbereitung 

das A und O. 

In diesem Heft haben wir für 39 Länder alle wichtigen 

Informationen rund um Einreise, Notrufnummern, 

Tempolimits, Maut und Vignetten sowie Tankmöglich-

keiten zusammengetragen.

Doch damit nicht genug: Um Stress vorzubeugen, 

finden Sie auf den folgenden Seiten Wissenswertes 

und Tipps sowie eine praktische Checkliste, mit der 

Sie bei der Abreise nichts Wichtiges mehr vergessen.

Ihre Reisetipps

Sie haben einen Insidertipp oder eine Emp-

fehlung von Ihrer Reise mitgebracht? Dann 

teilen Sie Ihr Wissen in unserer exklusiven 

ACV Facebook Gruppe

info.acv.de/ACV_Gruppe

Ihr Kontakt zum ACV

Besuchen Sie uns auch online:

Anschrift 

ACV Automobil-Club Verkehr e.V.

Theodor-Heuss-Ring 19-21

50668 Köln

Bankverbindung

Sparda-Bank West eG

IBAN DE50 3706 0590 0000 4040 47

BIC GENODED1SPK

Europaweite 24h Notrufzentrale 
  +49 221 75 75 75

Telefonische juristische Erstberatung

 +49 221 91 26 91 91

Mitgliederservice

 T  +49 221 91 26 91 0
 F  +49 221 91 26 91 26 
service@acv.de

Alles über den ACV

www.acv.de

Auf unseren Social Media Kanälen

Aktuelle Beiträge aus der Welt der

Mobilität erwarten Sie

Und sollte während Ihres Urlaubes trotzdem etwas 

nicht ganz nach Plan laufen, dann steht Ihnen der 

ACV als verlässlicher Mobilitätspartner zur Seite.

Ich wünsche Ihnen eine unvergessliche und stress-

freie Reise.

 

Ihr Holger Küster 

ACV Geschäftsführer
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REISE- UND SICHERHEITSHINWEISE
Prüfen Sie rechtzeitig vor der Abfahrt, wie lange Ihre 

Karte noch gültig ist  (Gültigkeit beläuft sich i. d. R. auf  

3 Jahre). Ist sie bereits abgelaufen oder läuft sie 

während Ihrer Reise ab, können Sie eine neue Karte 

bei Ihrer Versicherung anfordern. Die Ausstellung 

ist kostenlos.

 

Die Dokumentation einer Panne mithilfe des Euro-

päischen Unfallberichts erleichtert später die Scha-

densabwicklung mit der Versicherung. Führen Sie 

diesen mehrsprachigen Unfallbericht für den Ernst-

fall am besten immer mit sich. Sie erhalten ihn als 

Vordruck mit Ihrer Tourenberatung oder Sie laden 

ihn auf der Webseite des ACV bequem herunter.

Den Personalausweis sollten Sie immer mitnehmen. 

Erkundigen Sie sich vor Reiseantritt, ob ein Reisepass 

in den Transitländern und im Zielland notwendig ist. In-

nerhalb der EU (Schengen-Mitgliedsländer) benötigen 

Sie für einen Autourlaub grundsätzlich nur einen Per-

sonalausweis. Derzeit haben einige Nationen allerdings 

temporäre Grenzkontrollen eingeführt, führen Sie 

daher Ihren Reisepass vorsichtshalber zusätzlich mit. 

 

Eine Benutzungsvollmacht für fremde Fahrer 

ist wichtig, wenn Sie als Fahrer nicht gleichzeitig der 

Eigentümer des Kfz sind. Dann kann besonders im 

Ausland eine Benutzungsvollmacht verlangt werden. 

Wenn Sie sich also im Urlaub ein Fahrzeug mit meh-

reren Personen teilen oder mit dem Fahrzeug eines 

anderen verreisen, sollte der Besitzer eine Benut-

zungsvollmacht ausfüllen. Den Vordruck können Sie 

auf der Webseite des ACV bequem herunterladen. 

DOKUMENTE FÜR AUTOREISEN
Wenn Sie mit dem Auto ins Ausland fahren, sollten 

Sie diese Dokumente immer griffbereit haben:

 

 Internationale Versicherungskarte 

 Europäischer Unfallbericht 

 Personalausweis oder Reisepass 

 Benutzungsvollmacht für fremde Fahrer 

 Internationaler Führerschein

Die Internationale Versicherungskarte (ehemals: 

Grüne Karte) weist eine abgeschlossene Kfz-Haft-

pflichtversicherung nach und erleichtert im Ernst-

fall die Schadensabwicklung. Sie ist nur bei Reisen in 

Ländern außerhalb der EU Pflicht, vereinfacht aber 

auch innerhalb der EU den Verwaltungsaufwand, 

falls im Urlaub mal etwas passiert. Wir empfehlen 

die Mitnahme, insbesondere bei einer Italien-Reise.  

Egal wo man hinfährt, gewisse Aspekte spielen bei der optimalen Reisevorbereitung immer eine 

große Rolle. Welche Punkte damit genau gemeint sind, erfahren Sie auf dieser Doppelseite.

An alles gedacht? – Allgemeine 
Tipps vor der Abfahrt 

Wir empfehlen Ihnen, vor der Abreise die 
aktuelle Situation vor Ort in Bezug auf  
Sicherheitslage, medizinische Versorgung, 
Meidung bestimmter Regionen, Einfahrt-
beschränkungen oder bestimmte Maut-
Regelungen für Umweltzonen zu beach-
ten. Besuchen Sie hierzu die Reise- und 
Sicherheitshinweise Ihres Ziellandes auf 
der Website des Auswärtigen Amtes:
www.auswaertiges-amt.de
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Der Internationale Führerschein ist nur in Ver-

bindung mit dem deutschen Führerschein gültig 

und wird für Länder außerhalb des EU-Gebietes 

benötigt. In den USA oder Thailand kann es beispiels-

weise sein, dass er bei der Mietwagenausleihe ver-

langt wird. Sie können diesen Führerschein beim 

Straßenverkehrsamt beantragen. 

VERSICHERUNGSSCHUTZ FÜR IHRE REISE
Für den Fall, dass Sie im Urlaub medizinische Hilfe 

benötigen, ist in Ihrer gesetzlichen Krankenver-

sicherung die Europäische Krankenversicherungs-

karte inkludiert. Diese ist auf der Rückseite Ihrer-

Gesundheitskarte aufgedruckt. Damit haben Sie in den 

Mitgliedsstaaten der EU, in Staaten des europäischen 

Wirtschaftsraumes sowie in weiteren Ländern, wie der 

Türkei, Anspruch auf medizinisch notwendige Leistun-

gen. Wer außerhalb dieser Länder verreist, sollte eine 

Auslandskrankenversicherung abschließen.

Aber auch für Reisen in EU-Länder kann eine Aus-

landskrankenversicherung sinnvoll sein. Denn bei 

einem Auslandsaufenthalt sind nicht alle Krank-

heitskosten abgedeckt. Dazu zählen Kosten für den

Rücktransport und Zuzahlungen, etwa für zahnärzt-

liche Behandlungen oder privatärztliche Leistun-

gen. So kann es vorkommen, dass der aufgesuchte 

Arzt die Europäische Krankenversicherungskarte 

nicht akzeptiert und Ihnen nur eine Privatbehand-

lung anbietet. Dann können Sie ganz oder teilweise 

auf den Kosten sitzen bleiben und müssen die Be-

handlung eventuell auch sofort bezahlen. 

Günstig abgesichert mit der DEVK  ACV Mitglieder 

erhalten bei der DEVK vergünstigte Konditionen. 

Mit Abschluss einer DEVK-Auslandskrankenver-

sicherung erhalten Sie weltweit umfassenden Kran-

kenversicherungsschutz für ambulante, stationäre 

und zahnärztliche Behandlungen.

acv.de/devk-reiseversicherungen

UNFALL IM AUSLAND

1. Unfallstelle absichern

• Warnblinker einschalten
• Warnwesten anziehen (alle Mitf ahrer)
•  Warndreieck in ausreichendem 

Abstand aufstellen

2. Notruf absetzen

• Bei  Personenschäden Erste Hilfe leisten und
 umgehend die Rett ungskräft e informieren.
• Polizei verständigen, um den Unfall auf- 
 nehmen zu lassen. In einigen Ländern ist 
 eine polizeiliche Unfallaufnahme Voraus-
 setzung für späteren Schadensersatz.
•  Bei Bagatellschäden ist das Hinzurufen 
 der Polizei keine Pfl icht. In manchen 
 Ländern kommt die Polizei nur bei 
 Personenschäden, trotzdem sollte diese 
 informiert werden.

3. Unfall protokollieren

• Den Unfall umfassend mit dem Euro-
 päischen Unfallbericht oder per ACV App 
 dokumenti eren. 
•  Bei Anwesenheit der Polizei: Schadens-
 protokoll ausstellen lassen, aus dem  
  eventuell sichtbare Unfallschäden her-
  vorgehen. Dies kann beim Grenzüber-
     gang wichti g sein.

ACV Formularservice: acv.de/formulare

Kontakt: service@acv.de
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Mit dem ACV auch im
Ausland sicher unterwegs

Ob bei einem Unfall oder einer technischen Panne Ihres Fahrzeugs, wenn Sie im Ausland erkranken 

oder bei anderen Problemen, die Ihnen auf Ihrer Reise begegnen – der ACV begleitet Sie überall dort, 

wo kompetente Hilfe und schneller Rat gefragt sind.

Weltweit Hilfe bei Panne und Unfall 

Schutz für die ganze Familie

Private Fahrzeuge und Fahrräder

Wohnmobile bis 7,5 t, LKW bis 3,5 t

Vermittlung rechtlicher Hilfe 

Krankenrücktransport

Wunschwerkstatt (nur Deutschland)

Mietwagen ab Haustür

Ersatzfahrrad bis zu 7 Tage

Zuschuss bei Quarantäne im Ausland

Europaweit Hilfe bei Panne und Unfall 

Schutz für die ganze Familie

Private Fahrzeuge und Fahrräder

Wohnmobile bis 4,0 t

Vermittlung rechtlicher Hilfe 

Krankenrücktransport

KOMFORT TARIF 69 € / Jahr

Single  59 € / Jahr

Junge Leute (17 bis 23 Jahre) 49 € / Jahr

optional:  Partner*  29 € / Jahr

   Junior Club  beitragsfrei

PREMIUM TARIF 109 € / Jahr

Single  99 € / Jahr

Junge Leute (17 bis 23 Jahre) 89 € / Jahr

optional:  Partner*  29 € / Jahr

   Junior Club  beitragsfrei

* ACV Leistungen in vollem Umfang für Ihren Partner, 
z. B. Verkehrsunfallversicherung und ACV Clubhilfen. 
Voraussetzung: volljährige/r Partner/in eines Mitglieds 
Komfort, Premium, Komfort Junge Leute oder Pre-
mium Junge Leute.

-10€

-20€

-10€

-20€
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EUROPAWEITE PANNENHILFE
Damit Sie auch auf Reisen sicher und unbeschwert 

ans Ziel gelangen, sichert Ihnen die ACV Pannenhil-

fe in ganz Europa ein Höchstmaß an Mobilität und  

Flexibilität. Unsere Notrufzentrale ist rund um die 

Uhr für sie im Einsatz. Wir versuchen, Ihre Fahrbe-

reitschaft an Ort und Stelle wiederherzustellen, da-

mit Sie Ihre Reise so schnell wie möglich fortsetzen 

können. So vermeiden Sie Komplikationen, sparen 

aber auch bares Geld, falls Sie in einem fremden 

Land Hilfe benötigen.

Der ACV Premium Tarif beinhaltet weltweite Pan-

nen- & Unfallhilfe. Sollte Ihr Fahrzeug außerhalb des 

Geltungsbereichs Probleme machen, stehen wir Ihnen 

mit finanziellen Beihilfen zur Seite.

acv.de/leistungen/auslandsschutz

WEITERE REISEVORTEILE IM ÜBERBLICK
Versicherungen der DEVK  Sie erhalten vergünstigte 

Versicherungstarife bei der DEVK als unseren Premi-

um-Partner.  acv.de/devk-reiseversicherungen

Vergünstigungen bei ACV Partnern  Ob Mietwagen, 

Fähre oder  Hotelbuchung – als ACV Mitglied kön-

nen Sie auf Ihrer Reise bares Geld sparen. Bei zahl-

reichen  Partnern erhalten Sie Rabatte und vergüns-

tigte Konditionen.  acv.de/partner

Vignetten  Sie fahren nach Österreich, Italien oder 

in die Schweiz oder Ihre Route führt Sie durch eines 

dieser Länder? Dann besorgen Sie sich ganz bequem 

vorab die nötigen Vignetten bzw. die ViaCard für 

Italien in unserem Shop.  acv.de/shop

UMFASSENDE PANNENHILFE UNSER AUSLANDSSCHUTZ

ERSATZ VON 
REISEDOKUMENTEN

REPARATUR VOR ORT 
WENN MÖGLICH

VERMITTLUNG ÄRZTLICHER 
BETREUUNG

FAHRRADSCHUTZBRIEF 
INKL. PEDELECS UND CO.

HILFE BEI BANKKARTEN-
VERLUST 

BERGEN UND ABSCHLEPPEN  
DES FAHRZEUGES

KRANKENRÜCK- 
TRANSPORT

MIETWAGEN BEI 
FAHRZEUGAUSFALL

RÜCKHOLUNG VON 
KINDERN 

EUROPAWEITE 24/7 
NOTRUFZENTRALE 



8 98

Reise-Checkliste
Vor dem Urlaub ist viel zu tun, bevor es losgehen kann. Unsere ACV Reise-Checkliste hilft Ihnen dabei,  

Ihren Urlaub entspannt zu planen und vor der Abreise an alles Wichtige zu denken.

VOR REISEANTRITT 
Hier finden Sie alle Angelegenheiten, die Sie einige 

Zeit vor Ihrer Reise regeln sollten, wenn diese auf 

Ihr Zielland und Ihre Situation zutreffen.

 Personalausweis/Reisepass auf Gültigkeit  

  prüfen (auch für Haustiere) 

 Visum beantragen 

 Auslandskrankenversicherung abschließen 

 Limit und Zahlungsbedingungen für Kreditkarte  

  und EC-Karte prüfen 

 Arzt und Zahnarzt besuchen 

 Nötige Impfungen veranlassen 

 Wichtige Ausweise kopieren oder in einer 

  Cloud ablegen

 Einreisebestimmungen für Haustiere prüfen 

 Bargeld in Euro oder Fremdwährung besorgen 

 Handy-, Internet-, Roamingtarife prüfen 

 Vignetten besorgen 

 Parkplatz am Flughafen / in der Nähe des 

  Flughafens reservieren 

 Fahrzeug-Check: Reifendruck & Ölstand prüfen 

 Reiseführer/Kartenmaterial/Navi aktualisieren

 Person bestimmen, die sich um Wohnung, Haus,  

  Tiere und Post kümmert

AM ABREISETAG
Sicher ist sicher: Erledigen Sie diese Dinge direkt 

vor Ihrer Abreise.

 Auto richtig parken 

 Kühlschrank leeren 

 Urlaubsanschrift hinterlassen 

 Schlüssel hinterlegen 

 Raumtemperatur regeln 

 Elektrogeräte ausschalten oder Stecker ziehen

 Müll entsorgen 

 Fenster, Türen, Rollläden sichern 

 Wertsachen wegschließen 

 Licht aus bzw. Zeitschaltung aktivieren 

 Wasser abdrehen
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DAS GEHÖRT INS HANDGEPÄCK 
Ob praktisch oder dringend notwendig: Mit folgen- 

den Utensilien ist Ihr Handgepäck für alle Fälle bes-

tens ausgestattet.

 Ausweise, Pässe, Visa 

 Reisepapiere, Tickets, Bestätigungen 

 (Internationaler) Führerschein 

 Geld, Kreditkarte, EC-Karte, Schecks 

 Handy, wichtige Telefonnummern, Ladekabel 

 Krankenversicherungskarte, Auslandsreise- 

  krankenversicherung 

 Allergie- und Impfpass 

 Wichtige Medikamente 

 Schlüssel 

 Ausweiskopien gesondert einpacken 

 Reisestecker (Adapter) 

 (Sonnen-)Brille 

 Kontakt-Telefonnummer

 Wichtige Auslandsadressen 

 Notfallnummern (Kreditkarte sperren usw.) 

 Taschentücher, Desinfektionsmittel 

 Reiselektüre, Sprachführer 

 Schlafutensilien, Kosmetik 

 Stift und Papier 

 Ohrstöpsel 

 Essen und Trinken für unterwegs 

 Anschriften für Postkarten 

 Kamera, Stativ, Akkus, Speicherkarten 

 Schmuck (ist im aufgegebenen Gepäck 

  nicht versichert) 

 Kopfhörer, Musik



Wichtige Telefon- 
nummern

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Australien hat ein gutes Netz von Tankstellen,  

dennoch sind diese mitunter, insbesondere im 

Outback, sehr weit voneinander entfernt. Daher 

ist die Ausstattung mit ausreichend Reservekraft-

stoff empfehlenswert. 

• An den Tankstellen werden Kreditkarten in der 

Regel akzeptiert.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten

• Diesel, Benzin (95 Oktan), Autogas/LPG 

(ACME-Adapter benötigt).

erlaubt das Halten, „C“ (Clearway) verbietet Hal-

ten und Parken. Auf unbeleuchteten Straßen ist 

Standlicht zu nutzen.

• Wenn sich Kinder bis 16 Jahre ebenfalls im Auto 

aufhalten, darf darin nicht geraucht werden.

• Kinder unter 6 Monaten dürfen nur in einer zur 

Rückenlehne hin ausgerichteten Babyschale 

befördert werden. Kinder bis 4 Jahre dürfen in 

einer Rückhaltevorrichtung mit der Ausrichtung 

nach vorn oder hinten reisen. Kinder bis 7 Jahre 

benötigen einen für sie geeigneten Kindersitz. Kin-

der bis 4 Jahre dürfen nicht auf dem Vordersitz 

befördert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN 
In Australien fällt auf verschiedenen Strecken, insbe-

sondere in Ballungsgebieten, für alle Fahrzeuge eine 

Maut an. Die Gebühren werden elektronisch begli-

chen. Kostenpflichtige Strecken finden sich insbe-

sondere in New South Wales/Sydney, Queensland/

Brisbane und Victoria/Melbourne. Informationen zu 

Tarifen und Mautstrecken finden sich auch unter 

linkt.com.au.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts 50–60 km/h (je nach Bundesstaat)

Außerorts 100–110 km/h (je nach Bundesstaat)

Bei Verstößen drohen hohe Geldbußen.

naler Führerschein und der nationale Führerschein.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Es herrscht Linksverkehr.

• Verkehrsrechtliche Bestimmungen können sich 

von Bundesstaat zu Bundesstaat unterscheiden.

• Die Promillegrenze liegt bei 0,5; für Fahranfänger 

gilt 0,0.

• Bei Anmietung eines Fahrzeugs sollte man sich 

stets genau nach den Versicherungspolicen erkun-

digen. Die vorgeschriebene Haftpflicht (green slip) 

deckt nur Personenschäden bei Dritten ab, nicht 

aber Sachschäden oder eigene Schäden. Für einen 

ausreichenden Versicherungsschutz sollte man 

daher Sorge tragen.

• Bei Outback-Fahrten sollte das Licht stets einge-

schaltet sein.

• Die Entfernungen sollten niemals unterschätzt 

werden. Übermüdung und Unkonzentriertheit 

sind vielfach Ursachen für schwere Unfälle, immer 

wieder auch im Zusammenhang mit Wildtieren, 

die die Straße kreuzen.

• Man sollte unterwegs neben Reservekraftstoff 

stets ausreichend Trinkwasser für alle Fahrzeug-

insassen (5 l pro Person/Tag) mitführen.

• Beim Parken ist auf die Beschilderung zu achten: 

„P“ (Parking) erlaubt das Parken, „S“ (Standing) 

Australien AUS

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Für die Einreise wird ein Reisepass 

benötigt. Rechtzeitig vor Reiseantritt ist ein Visum 

zu beantragen. Für touristische Aufenthalte gelten 

das ETA-Visum (subclass 601) sowie das eVisitor-Vi-

sum (subclass 651). Letzteres lässt sich online bean-

tragen: immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-

visa/visa-listing/evisitor-651. Ein solches Visum 

berechtigt zu mehreren Aufenthalten im Zeitraum 

von 12 Monaten (höchstens 3 Monate). Informatio-

nen zu den diversen Visa bei der Australischen Bot-

schaft in Berlin germany.embassy.gov.au/belnger-

man/visit_dt.html.

Kinder Kinderreisepass, Reisepass oder Personal-

ausweis. Minderjährige benötigen ein eigenes 

Visum. Minderjährige Reisende ohne Begleitung der 

Erziehungsberechtigten sollten deren Einverständ-

niserklärung zur Reise mitführen (auf Englisch), bei 

abweichenden Nachnamen auch eine Heiratsur-

kunde der Eltern.

Haustiere Die Vorbereitung der Mitnahme von 

Heimtieren dauert mindestens 6 Monate. Vorschrift 

sind im Voraus mehrere Tierarztbesuche; eine Ein-

reisegenehmigung sowie ein Gesundheitszeugnis 

müssen beantragt werden. Nach erfolgter Einreise 

muss das Tier zunächst in Quarantäne. Bestimmte 

Hunderassen dürfen nicht eingeführt werden. Infor-

mationen erteilt das australische Ministerium für 

Landwirtschaft: agriculture.gov.au/cats-dogs.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und beglau-

bigte Übersetzung (auf Englisch) oder ein internatio-

Bezahlt wird in Australischen 

Dollar  

1 AU$ = 100 Cents
Rettungsdienst 000 oder 112 (mobil)

 Polizei 000 oder 112 (mobil)

 Feuerwehr 000 oder 112 (mobil)

Von Australien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Australien +61

Deutsche Vertretung +61 2 62 70 19 11
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Belgien B

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Belgien ist Teil der Europäischen Union. 

Benötigt werden ein Reisepass oder ein Personal-

ausweis. Reisedokumente dürfen nicht länger als ein 

Jahr abgelaufen sein.

Kinder Kinderreisepass, Reisepass oder Personal-

ausweis. Wenn Minderjährige ohne oder nur mit 

einem von mehreren Erziehungsberechtigten unter-

wegs sind, sollten sie eine Einverständniserklärung 

der nicht mitreisenden Erziehungsberechtigten mit-

führen, zudem eine Kopie von deren Reisepässen 

und bei abweichenden Nachnamen eine Kopie der 

Heiratsurkunde der Eltern. 

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Wer nicht mit dem 

 eigenen Fahrzeug einreist, sollte eine Benutzungs-

bewilligung des Fahrzeughalters mit sich führen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•  Das Benutzen von Radarwarngeräten ist verboten 

und wird mit hohen Strafen geahndet.

• Nebelschlussleuchten müssen bei Nebel, starkem 

Regen, Schneefall oder Sicht unter 100 m einge-

schaltet werden. 

•   Kraftfahrzeuge mit mehr als 7,5 t zulässigem Ge-

samtgewicht dürfen bei Regen auf Autobahnen und 

mehrspurigen Schnellstraßen nicht überholen.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Es ist verboten, liegen gebliebene Fahrzeuge auf 

Autobahnen und Schnellstraßen auf dem Pannen-

streifen abzuschleppen.

•  Parkverbot besteht an Bordsteinen mit einer gel-

ben Linie sowie auf Fahrbahnen mit weißen Zick-

zacklinien.

•  Für Motorradfahrer besteht auch tagsüber Licht-

pflicht. Zudem müssen sie Handschuhe, langärm lige 

Jacke und lange Hosen bzw. einen Overall  tragen.

•  Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,35 m müs-

sen in einem für ihr Gewicht und ihre Größe ge eig-

neten Kindersitz befördert werden. Bei der 

 Beförderung auf dem Beifahrersitz mit einem 

rückwärtsgerichteten Kindersitz ist der Airbag zu 

deaktivieren.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Es werden keinerlei Gebühren für Autobahn- 

und Straßenbenutzung erhoben. Lediglich für die 

Fahrt durch den Liefkenshoek-Tunnel müssen für 

Fahrzeuge unter 3 m Höhe 7  € und über 3 m Höhe 

22  € in bar bezahlt werden. Genaue Informationen 

gibt es unter liefkenshoektunnel.be.

Umweltzonen (Low Emission Zones/LEZ) Umwelt-

zonen sind in Antwerpen, Gent und Brüssel einge-

richtet. In diesen Zonen werden die Kennzeichen 

automatisch erfasst. Für die Einfahrt in die Umwelt-

zonen muss man sich vorab kostenlos registrieren, 

wobei die Registrierung für jede Umweltzone ein-

zeln vorzunehmen ist. Wer sein Auto nicht regis-

triert hat, riskiert hohe  Bußgelder. Motorräder sind 

von der Regelung aus genommen.

für Antwerpen: slimnaarantwerpen.be/de/LEZ

für Brüssel: lez.brussels/mytax

für Gent: lez.stad.gent/de/flows/controleertoegang

Dieselfahrzeuge der Emissionsklassen 0–4 dürfen 

nicht nach Antwerpen (Umweltzone erstreckt sich 

über die Innenstadt), Gent (Umweltzone erstreckt 

sich innerhalb der Ringstraße) und Brüssel (Umwelt-

zone umfasst die Region Brüssel ohne Ring/Stadtau-

tobahn) einfahren; Benziner der Klassen 0–1 dürfen 

in die Umweltzonen ebenfalls nicht einfahren. Die 

Bestimmungen werden bis 2025 weiter verschärft. 

Für Fahrzeuge, die die Voraussetzungen nicht erfül-

len, können für die Einfahrt nach Antwerpen, Gent 

und Brüssel pro Jahr insgesamt 8 Tageskarten (je 

35 €) erworben werden.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50  km/h; Sonderregelung für 

Region Brüssel: 30 km/h

Außerorts alle Kfz 70  km/h; Sonderregelung für 

Wallonie: 90 km/h 

Schnellstraßen und Autobahnen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t, Gespanne und Motorräder 120 km/h, Wohn-

mobile > 3,5 t 90 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

•  Die meisten Tankstellen sind von 20:00 bis 

8:00  Uhr geschlossen, an Sonntagen ganztägig, 

ausgenommen Tankstellen an Autobahnen und 

Hauptverkehrs straßen. 

• An vielen Tankstellen gibt es Tankautomaten, die 

Banknoten oder Kreditkarten akzeptieren.

• Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu einer 

Menge von 10 l empfohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei E10 (95 Oktan), Bleifrei (98 Oktan), 

Autogas LPG, Erdgas CNG (Gaz Naturel).

• Bleifreies Benzin ist flächendeckend erhältlich.  

• Auch Autogas ist flächendeckend erhältlich,  

Erdgas hingegen bekommt man nur an wenigen 

Tankstellen; Adapter sind für Autogasbetankung 

notwendig.

Rettungsdienst 100 oder 112

 Polizei 101

 Feuerwehr 100

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Belgien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Belgien +32

Deutsche Vertretung +32 27 87 18 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bosnien & Herzegowina BIH

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Reisepass erforderlich, der bei Ausreise 

noch mindestens 3 Monate gültig sein muss. Deut-

sche Staatsbürger benötigen kein Visum bei einem 

Aufenthalt von bis zu 90 Tagen.

Kinder Deutsche und Österreicher: Kinderreisepass 

oder Personalausweis. Schweizer: Reisepass.

Haustiere EU-Heimtierausweis mit Nachweis über 

Kennzeichnung des Tieres durch Mikrochip und 

 gültige Tollwutimpfung.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein, Fahrzeug-

schein und Internationale Versicherungskarte mit 

Eintrag des Kürzels BIH. Empfohlen wird zusätzlich 

der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung. 

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten; 0,0 Promille gilt bei unter 

21-jährigen Fahrern und solchen Fahrern, die den 

Führerschein noch keine drei Jahre besitzen.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeugs bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Ganzjährig muss auch am Tag mit Abblendlicht 

gefahren werden.

• Es besteht eine Mitführpflicht u. a. für Verbands-

zeug, Warnweste und Warndreieck.

• Zwischen 1. November und 1. April müssen Autos 

mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

• Das Benutzen von Radarwarngeräten ist verboten 

und wird mit hohen Strafen geahndet.

• Kinder unter 3 Jahren dürfen in einer geeigneten 

Rückhaltevorrichtung auf dem Beifahrersitz mit-

fahren, der Airbag ist zu deaktivieren. Kinder bis 

12 Jahre müssen in einem ihrem Gewicht und ihrer 

Größe angemessenen Kindersitz bzw. auf einer 

Sitzerhöhung auf dem Rücksitz befördert werden.

• Befestigte Straßen sollten nicht verlassen werden 

(Minengefahr).

• Das Mitnehmen von Anhaltern, insbesondere 

über die Grenze, kann den Tatbestand der Schleu-

sung erfüllen.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN 
Mehrere Autobahnabschnitte sind mautpflichtig. An 

den Mautstationen wird ein Ticket gezogen, das bei 

Ausfahrt zu bezahlen ist (Landeswährung, Euro, Kre-

ditkarten, Maestro-Karten). Informationen zu einer 

elektronischen Bezahlung:

jpautoceste.ba/autoceste-card-elektronska-naplata- 

cestarine

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts alle Kfz 80 km/h 

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 100  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Qualitativ hochwertigen Kraftstoff verkaufen die 

Tankstellen der OMV, INA, Energopetrol und 

 Petrol.

• Internationale Kreditkarten werden an vielen 

Tankstellen akzeptiert.

• Es wird empfohlen, nicht mehr als 5 l Kraftstoff in 

Reservekanistern mitzuführen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Eurodiesel), Bleifrei Super (Eurosuper 95), 

Bleifrei Superplus (Eurosuper 98), Autogas LPG.

• Bleifreier Treibstoff ist in größeren Städten und an 

Hauptverkehrsrouten erhältlich.

• Autogas ist an wenigen größeren Tankstellen, Erd-

gas ist kaum erhältlich. Für die Betankung wird ein 

Dish-Adapter benötigt.

Bezahlt wird in Konvertibler 

Mark

1 Konvertibilna Marka (BAM) = 

100 Fening

Rettungsdienst 94 oder 112

 Polizei 92 oder 112 

 Feuerwehr 123 oder 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Bosnien & Herzegowina nach  

Deutschland +49

Von Deutschland nach  

Bosnien & Herzegowina +387

Deutsche Vertretung +387 33 56 53 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Das Mitführen von Treibstoff in Reservekanistern ist 

generell verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (95 Oktan), Bleifrei 

Superplus (98 Oktan), Autogas LPG (Avtogaz), 

Erdgas CNG (Avtometan).

• Bleifreies Benzin ist überall erhältlich, die Zapf-

säulen dafür sind grün gekennzeichnet und tragen 

die Bezeichnung „Besoloven“.

• Autogas ist an Tankstellen internationaler Ketten, 

wie OMV, Shell, Petrol und Loukoil, erhältlich, Erd-

gas an wenigen Stationen. 

• Für die Betankung wird ein Dish-Adapter benötigt.

Bulgarien BG

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Nor-

wegen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass 

 allgemein erforderlich. Ausländer müssen einen 

Nachweis über in Bulgarien gültigen Kranken  - 

ver sicherungsschutz erbringen. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

Identitätskarte. Nicht von einem Erziehungsberech-

tigten begleitete Kinder müssen eine beglaubigte  

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

für die Reise mitführen, darin sollten auch die Eck -

daten der Reise enthalten sein (auch auf Bulgarisch 

übersetzt).

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Bei Einreise aus bestimm-

ten Nicht-EU-Ländern muss ein Nachweis über Toll-

wut-Antikörper vorliegen.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Die Desinfektion von Fahrzeugen, die aus der Türkei 

eingeführt werden, ist obligatorisch. Der Abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

•  Tagsüber muss mit Abblendlicht gefahren werden.

• Straßenbahnen haben immer Vorfahrt.

•  Gebührenpflichtige Parkflächen sind blau oder 

grün gekennzeichnet.

• Privates Abschleppen ist auf Autobahnen bis zur 

nächsten Ausfahrt erlaubt.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist für alle Insassen vorgeschrieben.

• Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Win-

terreifen, mancherorts auch Schneeketten Pflicht.

• Kinder bis 3 Jahre müssen in einer geeigneten 

Rückhaltevorrichtung (Beifahrersitz) befördert 

werden, der Airbag ist dabei zu deaktivieren. Kin-

der ab 3 Jahren und unter einer Größe von 1,5 m 

müssen in einem für sie geeigneten Kindersitz auf 

dem Rücksitz befördert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
• Alle Nationalstraßen sind für alle Kraftfahrzeuge 

(außer Motorräder) vignettenpflichtig (alle Kfz 

und Gespanne bis 3,5 t: Wochenende umgerech-

net 5 €, 1 Woche 7 €, 1 Monat 14 €; Wohnmobile > 

3,5 t kosten mehr); die Vignette kann man nur noch 

digital (an den Automaten an Grenzübergängen 

oder online) erwerben, Informationen unter 

bgtoll.bg/de/. Das Kennzeichen wird unterwegs 

elektronisch geprüft; die Quittung für den Kauf 

sollte mitgeführt und aufbewahrt werden.

• Bei Benutzung der Donaubrücken Giurgiu – Ruse 

und Calafat – Vidin nach Rumänien (alle Kfz bis 

3,5 t umgerechnet etwa 6 € für die einfache Fahrt; 

Motorräder frei) sowie dreier Fähren ist zusätzlich 

eine Maut zu zahlen.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts Pkw und Wohnmobile < 3,5  t 90  km/h, 

 Motorräder 80  km/h, Gespanne und Wohnmobile  

> 3,5 t 70 km/h 

Autobahnen Pkw und Wohnmobile 

< 3,5 t 130 km/h; Wohnmobile > 3,5 t, 

Gespanne und Motorräder 100 km/h 

Bezahlt wird in Lew

1 Lew (Lw) = 100 Stotinki

1 Lw = 0,51 € / 1 € = 1,95 Lw
Rettungsdienst 112 oder 150

 Polizei 112 oder 166

 Feuerwehr 112 oder 160

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Bulgarien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Bulgarien +359

Deutsche Vertretung +359 2 91 83 80
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Wichtige Telefon- 
nummern

Dänemark DK

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind meist von 7:00 bis 18:00 Uhr, an 

Autobahnen bis 22:00 Uhr geöffnet. 

• Internationale Kreditkarten werden meist an ge-

nommen; zahlreiche Tankautomaten (Zahlung in 

Landeswährung) stehen rund um die Uhr zur  

Verfügung. 

• Auf Fährschiffen kann die Mitführung von Treib-

stoff in Reservekanistern verboten sein; innerhalb 

des Landes ist die Mitnahme von Kraftstoff in 

Kanistern bis zu 10 l erlaubt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Blyfri 95), Autogas LPG 

 (Bilgas), Erdgas CNG. 

• Bleifrei Superplus (Blyfri 98) ist nicht mehr  

erhältlich. 

• Autogas und Erdgas ist nur an wenigen Tankstellen 

erhältlich. Für die Betankung von LPG wird ein 

Dish-Adapter benötigt.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Die Benutzung der Storebeltbrücke zwischen 

Nyborg auf Fünen und Korsör auf Seeland (Maut-

stelle Halsskov) und der Öresundbrücke zwischen 

Kastrup in Dänemark und Malmö in Schweden 

(Maut- und Zollstation Lernacken) ist gebühren-

pflichtig. Informationen zu Preisen unter: storeba-

elt.dk/ und oresundsbron.com/de/preise.

In Kopenhagen inklusive Stadtteil Frederiksberg 

zwischen Ring 2 und Vejlandsallee sowie in den Städ-

ten Aarhus, Aalborg und Odense existieren Umwelt-

zonen, die für dieselbetriebene Fahrzeuge (Liefer-

wagen < 3,5 t sowie Busse und Lkw > 3,5 t) gelten. Ab 

1. Oktober 2023 sind auch dieselbetriebene Pkw 

und Wohnmobile betroffen (Einfahrt erhalten nach 

Registrierung und mit Nachweis Fahrzeuge, die mit 

einem Partikelfilter nachgerüstet wurden).

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorräder 

80 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 70 km/h 

Schnellstraßen alle Kfz 80 km/h 

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorrä-

der 130  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten. Bei Verstößen ist Beschlag-

nahme/Enteignung des Fahrzeugs möglich.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht oder 

Tagfahrleuchten gefahren werden.

• Auf Autobahnen ist das Warnblinklicht einzu-

schalten, wenn wegen eines Staus oder einer ande-

ren Gefahrensituation plötzlich stark abgebremst 

werden muss.

• Bei Autobahnzufahrten sind in der Regel entspre-

chend der Beschilderung (zwei Pfeile, die sich zu 

einem Pfeil vereinen) beide Seiten gleichberech-

tigt und müssen sich gegenseitig einfädeln lassen.

• An Straßeneinmündungen bedeuten weiße Drei-

ecke auf der Fahrbahn „Vorfahrt gewähren“.

• Bis zu 10 m vor und hinter Kreuzungen und Ein-

mündungen besteht Parkverbot.

• Parkvorschriften sollten besonders beachtet wer-

den; Verstöße werden mit hohem Bußgeld belegt.

• Radarwarngeräte in betriebsbereitem Zustand 

sind nicht erlaubt.

• Kinder unter 3 Jahren dürfen in einer geeigneten 

Rückhaltevorrichtung auf dem Beifahrersitz (zur 

Rückenlehne ausgerichtet; Airbag ist zu deaktivie-

ren) befördert werden. Kinder ab 3 Jahren und bis 

zu einer Körpergröße von 1,35 m müssen auf dem 

 Rücksitz ein einem geeigneten Kindersitz beför-

dert werden.

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist allgemein ein Rei-

sepass erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten deren 

Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Die Mitnahme von 13 als 

gefährlich eingestuften Hunderassen kann verboten 

sein oder besonderen Bestimmungen unterliegen. 

Informationen unter: 

tyskland.um.dk/de/reise-und-aufenthalt/rei-

sen-mit-tieren/reisen-mit-hunden/

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

Bezahlt wird in Dänischen 

 Kronen

1 Krone (dkr) = 100 Øre

1 dkr = 0,13 € / 1 € = 7,44 dkr

Rettungsdienst 112

 Polizei 112

 Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Dänemark nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Dänemark +45

Deutsche Vertretung +45 35 45 99 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Es werden keinerlei Gebühren erhoben.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts alle Kfz 90 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 110  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 90 km/h

Wer seinen Führerschein noch keine zwei Jahre 

besitzt, darf höchstens 90 km/h fahren.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind oft rund um die Uhr geöffnet. Kre-

ditkarten werden meist akzeptiert.

• Mitführung von Treibstoff in Kanistern wird nur 

bis zu 10 l empfohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (95 E), Bleifrei Superplus (98 

E Futura), Autogas LPG/GPL, Erdgas CNG.

• Autogas LPG/GPL ist flächendeckend, Erdgas an 

wenigen Tankstellen erhältlich. Bei Betankung von 

LPG wird ein Dish-Adapter benötigt.

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste ist 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen außerhalb geschlossener Ortschaften vor-

geschrieben.

• Im Straßenverkehr mitgeführt werden müssen 

Warndreieck, Warnweste, Feuerlöscher und 

2 Unterlegkeile.

• Winterreifen sind vom 1. Dezember bis zum 

1. März vorgeschrieben, bei entsprechender Wit-

terung auch über diesen Zeitraum hinaus.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen in einem für ihre Körpergröße und 

ihr Gewicht geeigneten Kindersitz sitzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

Estland EST

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimpfung 

enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor Ein-

reise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikrochip 

gekennzeichnet sein. Tiere unter einem Alter von 

3 Monaten brauchen ein tierärztliches Gesundheits-

zeugnis.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte ist vorgeschrieben, sie muss das 

Länderkürzel für Estland enthalten.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

Rettungsdienst 112

 Polizei 112 oder 110

 Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Estland nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Estland +372

Deutsche Vertretung +372 62 75 300
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind flächendeckend vorhanden, jedoch 

werden im dünn besiedelten Norden die Abstände 

zwischen den einzelnen Stationen größer. Nutzen 

Sie dort unbedingt jede Tankmöglichkeit.

• Die meisten Tankstellen sind von 21:00 bis 7:00 

Uhr, an Samstagen und Sonntagen länger geschlos-

sen, ausgenommen sind Tankstellen an Autobah-

nen und Hauptverkehrsstraßen. Die meisten Tank-

stellen akzeptieren die gängigen internationalen 

Kreditkarten.

• Auf Fährschiffen kann die Mitführung von Treib-

stoff in Reservekanistern verboten sein; innerhalb 

des Landes ist die Mitführung von 10 l Kraftstoff 

erlaubt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super E10 (95 Oktan), Bleifrei  

Superplus (98 Oktan), Erdgas CNG.

• Beim Tanken von E10 sollte darauf geachtet wer-

den, dass der Kraftstoff die europäische Norm EN 

228 für Ottokraftstoffe erfüllt. Autogas ist in 

 Finnland nicht erhältlich, Erdgas an wenigen Tank-

stellen.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Es werden keinerlei Gebühren für Autobahn- und 

Straßenbenutzung erhoben.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts alle Kfz 80–100 km/h

Autobahnen Pkw und Motorräder 100–120  km/h, 

Wohnmobile und Gespanne 80–100 km/h

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht oder 

Tagfahrleuchten gefahren werden.

• Winterreifen sind vom 1. November bis zum 

31. März vorgeschrieben.

• Wildwechselwarnschilder sind zu beachten;  

Die Tiere kreuzen häufig die Straßen. Bei Unfall 

mit einem Rentier oder Elch muss unverzüglich  

die nächste Polizeidienststelle benachrichtigt 

werden.

• Straßenbahnen haben immer Vorfahrt, ebenso 

Busse im Stadtverkehr.

• Das Benutzen von Radarwarngeräten ist verboten 

und wird mit hohen Strafen geahndet.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeugs bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,35 m müs-

sen mit einem für ihre Größe und ihr Gewicht 

geeigneten Rückhaltesystem gesichert werden.

Finnland FIN

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren amtlich beglaubigte Einverständniserklärung 

zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist notwendig, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Im Ausweis oder mit 

einem tierärztlichen Zeugnis muss bestätigt werden, 

dass ein Hund gegen Fuchsbandwurmbefall behan-

delt wurde.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

Rettungsdienst 112

 Polizei 112

 Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Finnland nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Finnland +358

Deutsche Vertretung +358 9 45 85 80
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Frankreich F

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger dieser Länder können mit 

gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder und 

Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwegen 

und San Marino. Sonst ist ein Reisepass erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher, Schweizer: (Kinder-)

Reisepass, Personalausweis oder Identitätskarte. 

Minderjährige ohne Begleitung der Erziehungsbe-

rechtigten sollten deren Einverständniserklärung 

zur Reise mitführen (auf Französisch). 

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis mit Nachweis 

über eine gültige Tollwutimpfung (Erstimpfung  

mindestens 21 Tage vor Einreise) ist mitzuführen. 

Tiere müssen mit einem Mikrochip gekennzeichnet 

sein. Die Einfuhr mancher Hunderassen ist verbo-

ten (Kampfhunde, Pitbull-, Mastiff- und Tosahunde; 

Hunde des Typs Rottweiler). 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten. Für Fahranfänger (in den ers-

ten 3 Jahren des Führerscheinbesitzes) gelten 0,2.

•  Strafen für Verkehrsverstöße sind sehr hoch; für 

Alkoholdelikte werden besonders hohe Geldbu-

ßen erhoben. Pflicht ist auch die Mitführung eines 

Alkoholtestsets (erhältlich z. B. in französischen 

Apotheken oder an Raststätten).

•  Abblendlicht ist bei Regen und Schneefällen sowie 

in Tunneln und Galerien vorgeschrieben.

• Kinder bis 10 Jahre müssen einen geeigneten Kin-

dersitz nutzen. Auf dem Beifahrersitz dürfen Kin-

der mitgenommen werden, wenn sie älter als 10 

Jahre alt sind oder in einer mit dem Rücken zur 

Frontscheibe installierten Babyschale befördert 

werden. Der Airbag muss dabei abgeschaltet sein. 

•  Parken und Halten unter Brücken sowie das Par-

ken in Tunneln oder Unterführungen ist nicht 

erlaubt; Parkverbot besteht außerdem an gelb 

markierten Bordsteinen.

• Ein rotes Kreuz auf der Ampelrückseite des 

Gegenverkehrs zeigt an, dass dieser Rot hat. Bei 

eigener grüner Ampel ist somit zügiges Links-

abbiegen unter Berücksichtigung von Fußgängern 

möglich. Rot geschaltete Ampeln mit gelb blinken-

dem Pfeil erlauben die Weiterfahrt in die ange-

zeigte Richtung unter Vorrang des Querverkehrs.

• Im Kreisverkehr gilt, sofern nicht anders ange-

geben, rechts vor links, einfahrende Autos haben 

somit Vorfahrt. Bei zweispurigen Kreiseln haben 

Fahrzeuge auf der äußeren Spur Vorrang.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben; auf Autobahnen ist nur 

der Aufenthalt hinter der Leitplanke gestattet. 

• Privates Abschleppen auf Autobahnen ist verboten.

• Telefonieren am Steuer nur mit Lautsprecher 

(nicht mit Headset); ablenkende Tätigkeiten aller 

Art sind verboten (z. B. Essen).

• Das Benutzen und Mitführen von einsatzbereiten 

Radarwarngeräten ist verboten. Bei Nichtbeach-

tung drohen neben hohen Geldstrafen auch die 

Einziehung des Geräts und bei fest installierten 

Geräten die Beschlagnahme des Fahrzeugs.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Maut fällt auf Autobahnen außer Stadtumge-

hungen von Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille und  

Toulouse sowie einigen Abschnitten in Grenznähe 

und im Zentrum des Landes an, außerdem für Nor-

mandie-, Île-de-Ré- und Tancarvillebrücke, Millau-Vi-

adukt, Euro-, Fréjus-, Mont-Blanc-, Maurice-Lemaire- 

und Puymorens-Tunnel. Bei Einfahrt erhält man ein 

Ticket, die Bezahlung erfolgt an den Ausfahrten bar 

oder mit Kreditkarte. Auf manchen Strecken werden 

Pauschalen fällig. Eine automatische Abrechnung ist 

mit dem Télépéage-System möglich bipandgo.com.

Informationen zu den Mautgebühren (mit Gebühren-

rechner) unter autoroutes.fr. 

Umweltzonen In Paris, Grenoble, Straßburg und 

anderen Städten sind dauerhafte Umweltzonen ein-

gerichtet, es besteht Plakettenpflicht. Zahlreiche 

weitere Städte haben temporär gültige Umweltzonen. 

Neue Zonen können jederzeit hinzukommen. Die für 

die Einfahrt in Umweltzonen erforderliche Plakette 

Crit‘Air ist zum Preis von 4,61 € online erhältlich 

unter certificat-air.gouv.fr/de/demande.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
 Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile und Gespanne sowie 

Motorräder 80 km/h

 Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile und Gespanne 

< 3,5 t sowie Motorräder 110  km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t 100 km/h, Gespanne > 3,5 t 90 km/h; für Fahr-

anfänger 100 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile und Gespanne 

<  3,5 t sowie Motorräder 130  km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t 110 km/h, Gespanne > 3,5 t 90 km/h; für Fahr-

anfänger 110 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Bleifreier Kraftstoff und Diesel sind flächen

deckend erhältlich, Normalbenzin selten.

•  Oft wird Bleifrei Super (95 Oktan) mit einem Bio-

ethanol-Anteil von max. 10 % (Sp95-E10) als Ersatz 

für das herkömmliche Bleifrei Super angeboten. Es 

muss geprüft werden, ob es der EN 228 entspricht. 

Zudem gibt es die Biokraftstoffe E85 und B7 und 

 Bleifrei Superplus mit 98 Oktan (nicht auf Korsika).

• Tankstellen sind an Autobahnen durchgehend 

geöffnet; gute Tankmöglichkeiten gibt es auch an 

Supermärkten. Häufig gilt Vorauskasse.

•  Abseits der Autobahn gibt es auch Tankautoma-

ten; diese akzeptieren aber oft keine in Deutsch-

land ausgegebenen Kreditkarten.

•  Es gibt ein dichtes Netz von Autogas- und wenigen 

Erdgastankstellen. Für die Autogasbetankung wird 

ein Adapter (Dish-Anschluss) benötigt.

•  Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern wird 

aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l empfohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten

• Diesel (Gazole, gasoil), Biokraftstoff E85 und B7, 

Bleifrei Super Sp95-E10 (Essence sans plomb), 

 Bleifrei Superplus (98 Oktan), Autogas GPL (Gaz 

de Pétrole Liquéfié), Erdgas CNG (Gaz Naturel).

Rettungsdienst 112 oder 15

 Polizei 112 oder 17

 Feuerwehr 112 oder 18

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Frankreich nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Frankreich +33

Deutsche Vertretung +33 1 53 83 45 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten müssen 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen 

(amtlich beglaubigt).

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Angeraten wird 

auch der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für Personen, die ihren Füh-

rerschein weniger als zwei Jahre besitzen, sowie 

Motorradfahrer gilt 0,0 Promille Blutalkohol-

gehalt.

• Parkverbot besteht an Straßenrändern mit einer 

gelben Linie. Halteverbotsschilder mit einer senk-

rechten Linie gelten an ungeraden, mit zwei an 

geraden Tagen.

• Blau markierte Straßenränder bedeuten gebüh-

renpflichtige, weiß markierte gebührenfreie Park-

zonen.

• Im Kreisverkehr haben grundsätzlich die einfah-

renden Fahrzeuge Vorfahrt.

• Am Pkw darf tagsüber das Abblendlicht nicht ein-

geschaltet sein. Ausnahmen gelten bei schlechten 

Sichtverhältnissen und für Fahrzeuge mit automa-

tischem Tagfahrlicht.

• Die Mitführung eines Feuerlöschers wird emp-

fohlen.

• Rauchen in Fahrzeugen mit Insassen unter 12 Jah-

ren ist verboten.

• Kinder bis 11 Jahre und unter einer Körpergröße 

von 1,35 m müssen mit einer für ihr Gewicht und 

ihre Körpergröße geeigneten Rückhaltevorrich-

tung gesichert sein. Bei der Beförderung von Kin-

dern auf dem Beifahrersitz (mit Rückhaltesystem) 

muss der Airbag deaktiviert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Viele Autobahnen sind für alle Fahrzeuge 

gebührenpflichtig, Mautstationen befinden sich 

etwa auf der Egnatia-Autobahn (Igumenitsa–

Alexandroupoli), zwischen Thessaloniki und Lamia, 

Lamia und Athen, Athen und Patras, Korinth und 

Kalamata sowie auf der Athenumfahrung. Die 

Gebühren können an den Mautstationen entrichtet 

werden (bar oder mit Kreditkarte). Die bargeldlose 

Bezahlung von Mautgebühren ist ebenfalls möglich 

und funktioniert über einen Transponder, den man 

an Servicestationen der Autobahngesellschaften 

kostenfrei erhält. Der Transponder wird mit Gutha-

ben aufgeladen.

Auch der Prevezza-Aktio-Unterseetunnel sowie die 

Brücke von Rio nach Antirrio über den Golf von 

Korinth sind gebührenpflichtig.

Umweltzone In Athen ist eine Umweltzone einge-

richtet, die jedoch nur für Fahrzeuge mit griechi-

schem Kennzeichen relevant ist, für Mietwagen erst 

nach einer Mietdauer von über 40 Tagen. 

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Gespanne 

50  km/h, Motorräder und Wohnmobile > 3,5 t 

40 km/h 

Außerorts Pkw und Wohnmobile < 3,5 t 

90–110  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h, Motorräder 70 km/h

Autobahnen Pkw und Wohnmobile < 3,5 t 130 km/h, 

Motorräder 90  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen haben in der Regel zwischen 7:00 und 

21:00 Uhr geöffnet, manche – vor allem in Groß-

städten, an Autobahnen und Nationalstraßen – 

bieten auch einen 24-Stunden-Dienst an.

• Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern ist 

generell verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (95 Oktan), Bleifrei Super plus 

(98 und 100 Oktan), Autogas LPG, Erdgas CNG.

• Bleifreier Kraftstoff mit 95 und 98 Oktan ist flä-

chendeckend erhältlich. Autogas ist an einigen 

Tankstellen verfügbar, Erdgas ist begrenzt erhält-

lich. Für die Betankung wird ein Dish-Adapter 

benötigt.

Griechenland GR

Rettungsdienst 112 oder 166

 Polizei 112 oder 100

 Feuerwehr 112 oder 199

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Griechenland nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Griechenland +30

Deutsche Vertretung +30 210 728 51 11
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Wichtige Telefon- 
nummern

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Personalausweise werden seit dem 

1. Oktober 2021 grundsätzlich nicht mehr als (Ein)

Reisedokumente für EU-Bürger anerkannt. Dies gilt 

auch für Transitreisende. Die britische Regierung 

 besteht für den Reiseverkehr grundsätzlich auf 

 einem Reisepass. Erkundigen Sie sich zu Einreise-

fragen nach Großbritannien und Nordirland bei den 

zuständigen Britischen Vertretungen in Deutsch-

land. Informieren Sie sich auch im Brexit-Checker 

der britischen Regierung unter www.gov.uk/brexit.

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Reise-

pass bzw. Kinderreisepass. Minderjährige Reisende 

ohne Begleitung der Erziehungsberechtigten müssen 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Vorgeschrieben ist auch 

eine Bescheinigung über eine Bandwurmbehand-

lung. Einfuhrverbot für Pitbull- und Tosahunde sowie 

Dogo Argentino und Fila Brasileiro. Informationen 

hierzu gibt es unter gov.uk/take-pet-abroad.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• In Großbritannien herrscht Linksverkehr.

•  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,8 Promille 

(England, Wales und Nordirland) bzw. 0,5 Promille 

(Schottland) nicht überschreiten.

•  Um im Linksverkehr entgegenkommende Fahr-

zeuge nicht zu blenden, müssen Scheinwerfer mit 

asymmetrischem Licht abgeklebt oder umgestellt 

werden. 

•  Straßen ohne Vorfahrtsberechtigung sind gekenn-

zeichnet durch die Schilder STOP oder GIVE WAY 

oder durch Straßenmarkierung (doppelte Linie: 

stoppen, doppelt unterbrochene Linie: langsam 

heranfahren). Ist die Vorfahrt nicht geregelt, müs-

sen sich die Verkehrsteilnehmer untereinander 

verständigen.

•  Beim Einfahren in einen mehrspurigen Kreisver-

kehr ist Einordnen notwendig: Zum Verlassen des 

Kreises an der ersten Ausfahrt die linke, ansonsten 

die rechte Fahrspur benutzen.

•  Quadratische, auf der Spitze stehende weiße 

Schilder kündigen Ausweichstellen an schmalen 

Straßen an.

•  Gelbe oder rote Markierungen am Fahrbahnrand 

bedeuten Park- oder Halteverbot zu der auf Schil-

dern angegebenen Zeit.

•  Ein Halteverbot gilt auf oder an den Rändern einer 

Straße mit weißer Doppellinie entlang der Stra-

ßenmitte.

•  Mitführpflichten bestehen für Warnwesten. Die 

Vorhaltung von Ersatzbirnen für die Scheinwerfer 

wird empfohlen.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,35 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Die Benutzung des Eurotunnels zwischen Fol-

kestone in Großbritannien und Calais in Frankreich, 

von einigen Brücken und Tunneln sowie Fähren ist 

gebührenpflichtig. 

Außerdem werden Gebühren für einige Autobahn-

abschnitte der M 6 fällig – Informationen dazu gibt 

es unter m6toll.co.uk.

Für Durham (Gebühr muss am Schalter des Parking 

Shops entrichtet werden) und die Innenstadt von 

London (Informationen unter tfl.gov.uk/modes/ 

driving/congestion-charge) wird eine City-Maut 

erhoben.

Umweltzone Bei Fahrten im Großraum London ist 

zu beachten, dass dort eine Umweltzone eingerich-

tet wurde. Vor der Einfahrt in die Umweltzone muss 

das Fahrzeug registriert werden; dies sollte mindes-

tens 10 Tage vor Anreise geschehen. Informationen 

sind unter tfl.gov.uk/modes/driving/ultra-low- 

emission-zone und tfl.gov.uk/modes/driving/low- 

emission-zone/about-the-lez einzuholen.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
 Innerorts alle Kfz 48 km/h 

 Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 96  km/h, Wohnmobile >  3,5 t und Gespanne 

80 km/h 

 Schnellstraßen und Autobahnen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t und Motorräder 112  km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t 96 km/h bzw. 112 km/h, Gespanne 96 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

•  Tankstellen sind meist von 7:00 bis 22:00 Uhr, ent-

lang der Hauptreiserouten und in großen Städten 

auch rund um die Uhr geöffnet. 

•  Internationale Kreditkarten werden teilweise 

akzeptiert.

•  Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern ist 

auf Fährschiffen und im Eurotunnel aus Sicher-

heitsgründen untersagt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Derv), Bleifrei Super (Premium unleaded), 

Bleifrei Superplus (Super unleaded), Autogas LPG, 

Erdgas CNG.

• Bleifreier Kraftstoff ist flächendeckend, Autogas 

an vielen Tankstellen erhältlich, Erdgastankstellen 

gibt es nur wenige. Für die Betankung werden 

Bajonett-Anschlüsse verwendet.

Großbritannien GB

Rettungsdienst 112 oder 999

 Polizei 112 oder 999

 Feuerwehr 112 oder 999

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Großbritannien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Großbritannien +44

Deutsche Vertretung +44 20 78 24 13 00

Bezahlt wird in Pfund 

1 Pound Sterling (£) = 100 Pence
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten müssen 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Verlangt wird auch eine 

nachgewiesene Bandwurmbehandlung. Einfuhrver-

bot für unter 3 Monate alte Tiere; es gelten Sonder-

vorschriften für Kampfhunde.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Angeraten ist auch 

der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
•  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für Fahranfänger, die ihren 

Führerschein weniger als zwei Jahre besitzen, gel-

ten 0,2 Promille.

•  Es wird links gefahren und rechts überholt. 

•  Parken ist auf Straßen mit dem Zeichen NO WAI-

TING, in rot-schwarz markierter „Control Zone“ 

und auf gelben Linien verboten.

•  Bei einem auf die Straße gemalten „Slow/Slower“ 

sollte die Geschwindigkeit verringert werden.

•  Ein schwarzer Punkt (Black Spot) deutet auf eine 

Ecke mit hohem Unfallrisiko hin.

•  Um im Linksverkehr entgegenkommende Fahr-

zeuge nicht zu blenden, müssen Scheinwerfer mit 

asymmetrischem Licht abgeklebt oder umgestellt 

werden.

• Kinder bis 3 Jahre müssen in für sie geeigneten 

Rückhaltevorrichtungen befördert werden. Bei 

der Beförderung auf dem Beifahrersitz ist der Air-

bag zu deaktivieren. Kinder bis zu einer Größe von 

1,5 m und bis zu einem Gewicht von 35 kg müssen 

mit einem für sie geeigneten Kindersitz gesichert 

werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
• Mehrere Autobahn- und Nationalstraßenab-

schnitte sind gebührenpflichtig. Die Gebühren 

können an den entsprechenden Strecken bar ent-

richtet werden, außer an der M50, für die man die 

Maut online zahlen kann (Informationen zur Maut 

auf der M50 unter eflow.ie/i-want-to/pay-a-toll/). 

Informationen zu den Mautstrecken, Tarifen und 

Bezahlmöglichkeiten erhält man unter etoll.ie/ 

driving-on-toll-roads.

• Gebühren entstehen auch für die Fahrt über die 

East Link Toll Bridge, durch den Dublin Port Tunnel 

und den Limerick Tunnel.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
 Innerorts alle Kfz 50 km/h 

 Außerorts alle Kfz 80 km/h 

 Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 100  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

 Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 120  km/h, Wohnmobile >  3,5 t 90  km/h, 

Gespanne 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

•  Tankstellen sind von 8:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, 

an Autobahnen, in Dublin und in Cork sogar rund 

um die Uhr.

•  Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern ist 

auf Fährschiffen aus Sicherheitsgründen untersagt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Derv), Bleifrei Super (Premium Unleaded), 

Autogas LPG. Bleifreier Super-Kraftstoff und Die-

sel sind flächendeckend erhältlich. Autogas wird 

an wenigen Tankstellen angeboten, ein ACME- 

Adapter ist notwendig. CNG ist kaum erhältlich.

Irland IRL

Rettungsdienst 112 oder 999

 Polizei 112 oder 999

 Feuerwehr 112 oder 999

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Irland nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Irland +353

Deutsche Vertretung +353 1 2776 100
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Wichtige Telefon- 
nummern

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Reisepass allgemein erforderlich. 

Staatsbürger folgender Länder können auch mit gül-

tigem Personalausweis einreisen: EU-Länder und 

Schweiz, Liechtenstein und Norwegen.

Kinder Deutsche und Österreicher: Kinderreisepass 

oder Personalausweis. Schweizer: Reisepass oder 

Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne Beglei-

tung der Erziehungsberechtigten sollten deren Ein-

verständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Für jedes Tier wird eine Einfuhrgenehmi-

gung benötigt. Informationen gibt es auf der Web-

site von Icelandic Food and Veterinary Authority: 

mast.is/en/import-export/import-of-live-animals. 

Es besteht Quarantänepflicht.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen, da sie als Versiche-

rungsnachweis dient und z. B. bei einem Unfall die 

Abwicklung erleichtert.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Innerhalb einer Zone von 15 m vor bzw. nach einer 

Bushaltestelle sowie 5 m vor einer Kreuzung gilt 

immer Parkverbot.

• Informationen zum Straßenzustand erhält man 

unter road.is.

• Parkverbot besteht gleichfalls an einer gestrichel-

ten gelben Linie am Fahrbahnrand, Halteverbot an 

einer durchgezogenen gelben Linie.

• Winterreifen sind vom 1. November bis 15.  April 

vorgeschrieben.

• Ein Warndreieck muss im Fahrzeug vorhanden 

sein. Empfohlen ist auch die Mitführung von Ver-

bandszeug und Feuerlöscher.

• Warnwesten sind mitzuführen und im Fall des Ver-

lassens des Fahrzeugs bei Panne oder Unfall auf 

Landstraßen oder Autobahnen anzulegen.

• Kinder bis zu einer Größe von 1,5 m müssen einen 

für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung von Kin-

dern in einer zur Rückenlehne hin ausgerichteten 

Rückhaltevorrichtung muss der Beifahrerairbag 

deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Es werden keinerlei Straßenbenutzungsgebühren 

erhoben. Eine Ausnahme bildet lediglich der Vaðla-

heiðargöng Tunnel. Er ist mautpflichtig (ab 1650 Kro-

nen/ca. 11  €), eine Barzahlung der Gebühr ist nicht 

möglich, für die Durchfahrt sollte man sich vorab 

online mit seinen Kreditkartenangaben registrieren, 

und zwar unter mitt.veggjald.is/registerAccount?la 

nguage=en.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts auf nicht befestigten Straßen alle Kfz 

80 km/h

Außerorts auf Asphaltstraßen Pkw, Wohnmobile 

und Motorräder 90 km/h, Gespanne 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten 

• Tankstellen sind in Reykjavik und Umgebung im 

Sommer werktags von 7:30 bis 19:30 Uhr, sonn- 

und feiertags von 9:00 bis 19:30 Uhr geöffnet, im 

Winter jedoch nur von 10:00 bis 19:30 Uhr. In 

anderen Landesteilen werden Tankstellen teils pri-

vat betrieben und schließen ebenfalls oft erst um 

22:00 oder 23:00 Uhr.

• An den Hauptrouten sind Tankstellen in ausrei-

chender Zahl vorhanden. Auf Nebenstraßen wird 

empfohlen, jede Tankmöglichkeit wahrzunehmen; 

im inneren Hochland gibt es keine Tankstelle.

• Selbstbedienungszapfsäulen gibt es in Reykjavik 

und Umgebung sowie in Njarðvík, Keflavík, Bor-

garnes, Akureyri und Egilstaðir.

• Internationale Kreditkarten werden an allen Tank-

stellen akzeptiert.

• Die Einfuhr von Treibstoff in Reservekanistern ist 

verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Blylaust 95), Bleifrei 

Superplus (Blylaust 98). Bleifreies Benzin ist über-

all erhältlich, Bleifrei Superplus jedoch nicht an 

jeder Tankstelle. 

• Autogas ist in Island nicht erhältlich, CNG (Metan) 

begrenzt.

Island IS

Rettungsdienst 112 

 Polizei 112

 Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Island nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Island +354

Deutsche Vertretung +354 530 11 00

Bezahlt wird in  

Isländischen Kronen

1 Króna (ikr) = (ehemals) 

100 Aurar
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Italien I

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Nor-

wegen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

Identitätskarte. Minderjährige Reisende unter 

15 Jahren ohne Begleitung der Erziehungsberechtig-

ten sollten deren Einverständniserklärung mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimpfung 

enthält (Erstimpfung mindestens 21  Tage vor Ein-

reise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikrochip 

gekennzeichnet sein. Bei Einreise über Nicht-EU-Län-

der gelten eventuell abweichende Regelungen.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

  COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; für Fahranfänger, die ihren 

Führerschein weniger als 3 Jahre besitzen, gilt 

0,0 Promille.

• In der Regel haben in den Kreisverkehr einfah-

rende Fahrzeuge Vorfahrt, falls diese nicht aus-

drücklich durch das Schild „Vorfahrt gewähren“ an 

den Einmündungen aufgehoben wird. 

• Nach hinten über das Fahrzeug hinausragenden 

Dachlasten und Ladungen müssen mit einer rot-

weiß gestreiften Warntafel gekennzeichnet sein.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Tagsüber muss außerhalb geschlossener Ortschaften 

mit Abblendlicht oder Tagfahrlicht gefahren werden.

• Privates Abschleppen auf der Autobahn ist ver boten.

• Parkverbot besteht an schwarzgelb markierten Bord-

steinen sowie an gelb gekennzeichneten Parkflächen. 

• Parken in Landschaftsschutzgebieten ist untersagt.

• Wenden, Rückwärtssetzen und unerlaubter Spur-

wechsel im Mautstellenbereich sowie auf Auto-

bahnauf- und -abfahrten wird mit hohen Bußgel-

dern, oft auch mit Fahrverboten geahndet.

• Winterreifen sind in Südtirol vom 15.  November 

und im Aostatal vom 15. Oktober bis jeweils 

15. April vorgeschrieben.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Kinder-

sitze in in Italien zugelassenen Fahrzeuge (auch 

Mietwagen) müssen ein Alarmsignal haben.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
• Die Einfahrt in touristisch stark frequentierte histo-

rische Stadtkerne wird durch die sogenannte „Zona 

a traffico limitato“ sehr restriktiv geregelt. Solche 

Einfahrtbeschränkungen bestehen dauerhaft oder 

temporär (etwa über die Wintermonate) für zahl-

reiche Städte; die örtlichen Bestimmungen (mit 

Angaben, welche Fahrzeuge bzw. Emissionsklassen 

von der Einfahrt ausgeschlossen sind) werden auf 

Schildern bekannt gegeben. Im Zweifel sollte man 

die aktuellen Regelungen im Voraus erfragen oder 

das Fahrzeug außerhalb der Zone abstellen. Ver-

stöße werden mit hohen Bußgeldern geahndet. 

• Mancherorts werden zu bestimmten Zeiten 

Gebühren erhoben. In folgenden Städten sind für 

 bestimmte Zonen Tickets zu erwerben, wobei 

ältere Fahrzeuge teilweise nicht einfahren dürfen: 

Bologna; Mailand, Tickets z. B. in Tabacchi-Läden/

Kiosken oder an Parkscheinautomaten; Palermo, 

 Tickets bei AMAT, Via A. Borrelli 16 (nahe Piazza 

Croci) oder online unter ztl.comune.palermo.it/

ztl/jsp/home.jsp?modo=info&info=portale.jsp.  

• Autobahnen werden teils streckenabhängig 

(geschlossenes System) und teils pauschal (offenes 

System) bemautet; südlich von Neapel und auf 

Sizilien gibt es längere gebührenfreie Abschnitte. 

Die Bezahlung erfolgt bar oder per Kreditkarte an 

den Mautstationen oder per Viacard, einer Gut–

habenkarte, die z. B. an Raststätten oder im ACV 

Shop zu erwerben ist acv.de/shop. Infos zu Maut 

und Verkehr finden sich unter autostrade.it/en.

• Sonderregelungen bestehen auf der A36, A59 und 

A60, wo das Free-Flow-System genutzt wird und 

die Bezahlung nicht an den Mautstationen erfolgt; 

eine Registrierung unter apl.pedemontana.com 

ist angeraten.

• Sondermaut wird für den Mont-Blanc-Tunnel, den 

Großen-St.-Bernhard-Tunnel, den Frejus-Tunnel 

und den Munt-la-Schera-Tunnel erhoben. Auch für 

verschiedene Pass-Straßen wie die Timmels-

joch-Hochalpenstraße und die Stilfersjoch-Pass-

straße werden Gebühren fällig.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 90  km/h, Wohnmobile >  3,5 t 80  km/h und 

 Gespanne 70 km/h 

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 110  km/h (Fahranfänger 90 km/h); 

Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h und Gespanne 70 km/h 

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 130  km/h (Fahranfänger 100 km/h), Wohn

mobile > 3,5 t 100 km/h und Gespanne 80 km/h 

Als Fahranfänger gilt, wer seinen Führerschein kür-

zer als 3 Jahre besitzt.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten 

• Tankstellen an Landstraßen und in Ortschaften sind 

zwischen 12:30 und 15:30 Uhr sowie zwischen 19:30 

und 7:00 Uhr geschlossen, Autobahntankstellen rund 

um die Uhr geöffnet. Internationale Kreditkarten 

werden an den meisten Tankstellen akzeptiert. Mit-

führung von Treibstoff in Reservekanistern wird aus 

Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l empfohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Gasolio), Bleifrei Super (Benzina senza 

piombo, Benzina verde), Bleifrei Superplus (Benzina 

senza piombo 98, Benzina verde plus), Autogas LPG/

GPL (Gasauto, Gas Liquido Propano), Erdgas CNG 

(Metano). Es gibt kein verbleites Benzin, Additive als 

Blei-Ersatz sind an Tankstellen erhältlich. Für die 

Betankung mit Autogas ist ein Dish-Adapter nötig.

Rettungsdienst 112 oder 118

 Polizei 112 oder 113

 Feuerwehr 112 oder 115

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Italien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Italien +39

Deutsche Vertretung +39 06 49 21 31
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Wichtige Telefon- 
nummern

Kanada CDN

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Auf einigen Abschnitten von Highways und 

manchen Brücken fallen Mautgebühren an. 

In Ontario ist u. a. der Highway 407 bei Toronto 

mautpflichtig 407etr.com, in Nova Scotia der Cobe-

quid Pass Highway cobequidpass.com, in Québec die 

Autoroute A30 a30express.com.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
 Innerorts 50 km/h, in manchen Zonen 30 km/h

Außerorts 80–110 km/h

Je nach Region gelten abweichende Regelungen. Bei 

Verstößen drohen hohe Strafen.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Im Süden finden sich zahlreiche Tankstellen, in den 

nördlichen Provinzen sollte jede Tankgelegenheit 

wahrgenommen werden. 

• Geöffnet sind Tankstellen in der Regel von 6:00 bis 

22:00 Uhr, an der Autobahn 24 Stunden. 

• Internationale Kredtikarten werden angenommen. 

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel und Benzin. Diesel gibt es nicht an allen 

Tankstellen. LPG ist verfügbar, benötigt wird dafür 

ein Adapter (ACME). CNG ist kaum erhältlich.

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Die einzelnen Territorien bzw. Provinzen haben mit-

unter voneinander abweichende Verkehrsregeln, 

über die man sich entsprechend informieren sollte.

• Der maximale Blutalkoholgehalt darf bei höchs-

tens 0,5 Promille liegen. Für junge Fahrer und 

Fahranfänger (Führerschein nicht älter als 2 Jahre) 

gilt strikt 0,0 Promille. 

• Alkoholhaltige Getränke müssen im Kofferraum 

transportiert werden.

• Auch bei Tagfahrten ist das Licht einzuschalten.

• Auf Autobahnen darf links und rechts überholt 

werden.

• An Kreuzungen mit mehreren Stoppschildern 

müssen alle Fahrzeuge anhalten und anschließend 

in der Reihenfolge ihres Eintreffens weiterfahren.

• In Québec besteht Winterreifenpflicht.

• Schulbusse mit Warnblinklicht dürfen nicht über-

holt werden. 

• Radarwarngeräte (auch ausgeschaltet) sind nicht 

erlaubt.

• Bei Polizeikontrollen muss man im Wagen sitzen 

bleiben, das Fenster öffnen und die Hände am 

Lenkrad lassen. Die Anweisungen der Polizei sind 

abzuwarten.

• Kinder müssen in für ihre Größe und ihr Gewicht 

geeigneten Rückhaltevorrichtungen befördert 

werden. Kindersitze müssen außerdem den kana-

dischen Bestimmungen entsprechen, daher emp-

fiehlt es sich nicht, einen ausländischen Kindersitz 

zu benutzen.

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Einreise mit Reisepass. Touristische Auf-

enthalte von bis zu 6 Monaten erfordern kein Visum, 

jedoch eine elektronische Einreisegenehmigung 

(eTA). Diese ist rechtzeitig vor der Reise online zu 

beantragen: canada.ca/en/immigration-refugees- 

citizenship/services/visit-canada/eta/facts-de.html.

Kinder Reisepass bzw. Kinderreisepass sowie elekt-

ronische Einreisegenehmigung. Minderjährige Rei-

sende ohne Begleitung der Erziehungsberechtigten 

sollten deren Einverständniserklärung zur Reise mit-

führen (möglichst Übersetzung auf englisch und 

französisch).

Haustiere Benötigt wird ein Nachweis über eine gül-

tige Tollwutimpfung (der EU-Heimtierausweis mit 

entsprechendem Eintrag kann als Dokument genutzt 

werden). Informationen unter inspection.gc.ca. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein (je nach 

Provinz 3-6 Monate gültig). Der Internationale Füh-

rerschein sollte ebenfalls mitgeführt werden.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

Rettungsdienst 911

 Polizei 911

 Feuerwehr 911

Von Kanada nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Kanada +1

Deutsche Vertretung +1 613 232 1101

Bezahlt wird in Kanadischen 

Dollar 

1 CAD = 100 Cents

36 37



Wichtige Telefon- 
nummern

Kroatien HR

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. Staatsangehörige von Nicht-

EU-Staaten sollen sich beim Außenministerium 

Kroatiens über Visumspflichten erkundigen. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte (auch für Anhänger) wird empfoh-

len. Ebenfalls empfehlenswert ist der Abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5  Promille 

nicht überschreiten; für Fahrer unter 25 Jahren und 

Fahrer von Fahrzeugen über 3,5 t gilt 0,0 Promille.

• Vom letzten Sonntag im Oktober bis zum letzten 

Sonntag im März muss tagsüber das Abblendlicht 

eingeschaltet sein, bei Motorrädern ganzjährig.

• Beim Überholen muss während des gesamten Vor-

gangs geblinkt werden.

• Schul- oder Kinderbusse dürfen nicht passiert 

werden, wenn sie zum Ein- oder Ausstieg anhalten.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Im Fahrzeug müssen Verbandszeug, Ersatzleucht-

mittel, Warnweste und Warndreieck vorhanden 

sein. Gespannfahrer müssen zwei Warndreiecke 

mit führen.

• Beim Verlassen des Fahrzeugs nach Unfall oder 

Panne außerorts oder auf Autobahnen muss eine 

Warnweste getragen werden.

• Nach hinten über das Fahrzeug hinausragende 

Dachlasten und Ladungen müssen mit einer rot-

weiß gestreiften Warntafel gekennzeichnet sein.

• Schienenfahrzeuge haben stets Vorrang.

• Winterreifen sind in auf einigen Strecken vom 

15. November bis zum 15. April vorgeschrieben.

• Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet werden. 

Außerdem ist ein Schadensprotokoll anzufertigen.

• Kinder bis zu einer Körpergröße von 1,35 m müs-

sen eine für ihre Größe und ihr Gewicht geeignete 

Rückhaltevorrichtung nutzen. Kinder zwischen 

1,35 m und 1,5 m dürfen auch ohne Sitzerhöhung 

mitfahren, Kinder bis 1,5 m Körpergröße müssen 

auf der Rückbank befördert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
• Sämtliche Autobahnen, UčkaTunnel und Mirna- 

Viadukt auf Istrien, Sveti-Ilija-Tunnel östlich von 

Split sowie die Brücke auf die Insel Krk sind maut-

pflichtig. Bei Einfahrt in die Mautstrecke erhält 

man ein Ticket, die entstandenen Gebühren wer-

den bei der Ausfahrt entrichtet (bar, Kreditkarte, 

ec-Karte). Es gibt auch ein elektronisches Bezahl-

system (Electronic Toll Collect/ETC), das einen  

Rabatt bietet. Der für die Abwicklung notwendige 

Transponder ist bei der Autobahngesellschaft 

HAC und manchen Mautstationen erhältlich. Wei-

tere Infos zu mautpflichtigen Strecken, Tarifen und 

Bezahlung unter hac.hr/en?language=en.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 90  km/h, Wohnmobile >  3,5 t und Gespanne 

80 km/h 

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 110  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h 

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorrä-

der 130  km/h, Wohnmobile >  3,5 t und Gespanne 

90 km/h

Junge Fahrer (bis 24 Jahre) dürfen auf Landstraßen 

nur 80 km/h, auf Schnellstraßen 100 km/h und auf 

Autobahnen 120 km/h fahren.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten 

• Die Tankstellen sind in der Regel von 7:00 bis 

20:00 Uhr und im Sommer meist bis 22:00 Uhr 

geöffnet, in großen Städten und an internationalen 

Fernverkehrsstraßen auch rund um die Uhr. Inter-

nationale Kreditkarten werden an INA-, OMV- und 

Tifon-Tankstellen akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

ist verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Eurodiesel), Bleifrei Super (Eurosuper), 

 Bleifrei Superplus (EuroSuperplus), Autogas LPG 

(Plin, Ina plin), Erdgas CNG (Prirodni plin).

• Bleifreies Benzin gibt es flächendeckend, auch auf 

den Inseln. Beim Tanken von Diesel sollte man auf 

die Bezeichnung „Eurodiesel“ achten, da der ange-

botene „Diesel“ nur für Lkw geeignet ist. 

• Autogas ist an Tankstellen großer Städte erhält-

lich, Erdgas an Tankstellen in Zagreb und Rijeka. 

Für die Betankung wird ein Dish-Adapter benötigt.

Bezahlt wird in Euro

1 € = 100 Cent Rettungsdienst 112 oder 194

 Polizei 112 oder 192

 Feuerwehr 112 oder 193

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Kroatien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Kroatien +385

Deutsche Vertretung +385 1 630 01 00

38 39



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Lettland LV

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten deren 

Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzufüh-

ren, der einen Nachweis über eine gültige Tollwut-

impfung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage 

vor Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem 

Mikrochip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Empfehlenswert 

ist auch der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
•  Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,2 Promille sind es bei Fahr-

anfängern, die den Führerschein noch keine zwei 

Jahre besitzen.

•  Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

•  Mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Feuerlöscher und Warnweste.

•  Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

•  Winterreifen sind vom 1. Dezember bis 1.  März 

vorgeschrieben.

•  Straßenbahnen, Linien- und Trolleybusse haben 

Vorrang.

• Kinder unter einer Körpergröße von 1,5 m müssen 

in einer für ihr Gewicht und ihre Größe ausgeleg-

ten Rückhaltevorrichtung befördert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Es werden für Pkw keine Gebühren erhoben, außer 

ein geringer Betrag bei der Einfahrt von Kfz in den 

Kurort Jurmala.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 7,5 t und Motor-

räder 90  km/h, Wohnmobile >  7,5 t und Gespanne 

80 km/h 

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  7,5  t und 

 Motorräder 90–110 km/h, Wohnmobile > 7,5 t und 

Gespanne 90 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen haben oft rund um die Uhr geöffnet; 

die meisten akzeptieren zur Bezahlung internatio-

nale Kreditkarten.

• Das Mitführen von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Diesel), Bleifrei Super (95 E), Bleifrei 

Superplus (98 E Futura), Autogas LPG/GPL (Auto-

gāze), Erdgas CNG/LNG (Dabasgāze)

• Autogas ist fast flächendeckend erhältlich, Erdgas 

nur an wenigen Stationen. Für die Betankung wird 

ein Dish-Adapter benötigt.

Rettungsdienst 112

 Polizei 112

 Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Lettland nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Lettland +371

Deutsche Vertretung +371 67 08 51 00

40 41



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Litauen LT

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Nor-

wegen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass 

allgemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: 

Reise pass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Empfehlenswert 

ist auch der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,4 Promille 

nicht überschreiten; 0,0  Promille bei Fahranfän-

gern, die den Führerschein noch keine zwei Jahre 

besitzen, sowie bei Berufskraftfahrern.

• Angebrochene Alkoholika dürfen nicht im Auto 

transportiert werden; geschlossene Alkoholika 

müssen sich im Kofferraum befinden. 

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Im Fahrzeug mitzuführen sind Verbandszeug, 

Warndreieck, Feuerlöscher und Warnweste.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Innerhalb einer Zone von 15 m vor bzw. nach einer 

Bushaltestelle sowie 5 m vor bzw. nach Kreuzun-

gen gilt immer Parkverbot.

• Straßenbahnen, Linien- und Trolleybusse haben 

immer Vorrang.

• Winterreifen sind vom 10. November bis zum 

1. April vorgeschrieben.

• Kinder bis 3 Jahre müssen in einem für ihr Gewicht 

und ihre Größe geeigneten Rückhaltesystem 

befördert werden, bei der Nutzung des Beifahrer-

sitzes ist der Airbag zu deaktivieren. Kinder bis 

12 Jahre und bis 1,35 m dürfen auf dem Vordersitz 

nur in einem geeigneten Kindersitz mitfahren. 

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Die Benutzung des höherrangigen Straßennetzes 

A1  bis A18 für alle Güterkraftfahrzeuge und Busse 

ist gebührenpflichtig, in Form einer Vignette (Infor-

mationen unter keliumokestis.lt); für die Kurische 

Nehrung wird eine Umweltschutzabgabe von zwi-

schen 5 € und 30 € erhoben (je nach Fahrzeug; Infor-

mationen unter visitneringa.com/en). Die Gebühr ist 

an den Mautposten zu entrichten. 

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h 

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t, Gespanne und 

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h; 

auf nicht asphaltierten Straßen gilt für alle Kfz 70 km/h 

Schnellstraßen Pkw 100–110  km/h, Wohn

mobile < 3,5 t und Motorräder 100 km/h, Gespanne 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h 

Autobahnen Pkw 110–130  km/h, Wohn

mobile < 3,5 t und Motorräder 110 km/h, Wohnmo-

bile > 3,5 t und Gespanne 90 km/h 

Fahranfänger (Führerscheinbesitz unter 2 Jahre) 

dürfen außerorts höchstens 70 km/h, auf Auto-

bahnen und Schnellstraßen 90 km/h fahren.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten 

• Tankstellen haben oft rund um die Uhr geöffnet; 

die meisten akzeptieren zur Bezahlung internatio-

nale Kreditkarten.

• Das Mitführen von Treibstoff in Reservekanistern 

wird nur bis zu 10 l empfohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Dyzelinas D), Bleifrei Super (95 E), Bleifrei 

Superplus (98 E Futura), Autogas LPG/GPL, Erdgas 

CNG.

• Bleifreies Benzin hat meist ein E als Kennzeich-

nung; die Zapfhähne sind gewöhnlich farblich mar-

kiert: Es gibt grüne (bleifrei), rote (verbleit) und 

schwarze (Diesel) Zapfsäulen.

• Ein dichtes Netz von Autogastankstellen ermög-

licht eine gute Versorgung, Erdgas ist nur an weni-

gen Stationen erhältlich. Für die Betankung wird 

ein Dish-Adapter benötigt.

Rettungsdienst 112

 Polizei 112

 Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Litauen nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Litauen +370

Deutsche Vertretung +370 5 210 64 00

42 43



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Luxemburg L

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren amtlich beglaubigte Einverständniserklärung 

zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimpfung 

enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor Ein-

reise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikrochip 

gekennzeichnet sein. Kampfhunde dürfen nur mit 

Genehmigung des Landwirtschaftsministeriums mit-

geführt werden.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten, 0,2 Promille bei Fahranfän-

gern, die den Führerschein noch keine zwei Jahre 

besitzen.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Parkverbot besteht an Bordsteinen mit einer gel-

ben Linie sowie 5 m vor und nach Fußgänger und 

Fahrradüberwegen.

• Außerhalb geschlossener Ortschaften muss der 

Abstand zwischen zwei Kraftfahrzeugen mindes-

tens 3 Sekunden betragen; bei Stau in einem Tun-

nel mindestens 5 m.

• Privates Abschleppen ist auf Autobahnen nur bis 

zur nächsten Abfahrt erlaubt, auf Freilandstraßen 

bis zur nächsten Werkstatt.

• Mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck 

und Warnweste.

• Bei Stau muss eine Rettungsgasse zwischen den 

Fahrbahnen gebildet werden, auch innerorts.

• Navigationsgeräte müssen am linken unteren 

Rand der Windschutzscheibe installiert werden, 

damit das Sichtfeld nicht eingeschränkt wird.

• Es besteht für alle Fahrzeuge situative Winterrei-

fenpflicht, d. h. die Bereifung muss den Witte-

rungsverhältnissen angepasst sein; bei Nichtbe-

achtung drohen entsprechende Strafen.

• Bei Unfällen sollte man den Schaden immer bei 

der Polizei melden, egal wie groß er ist.

• Kinder bis 3 Jahre müssen einen für ihre Körper-

größe und ihr Gewicht geeigneten Kindersitz 

benutzen, der Beifahrerairbag muss bei der Beför-

derung auf dem Beifahrersitz deaktiviert sein. Kin-

der zwischen 3 und 17 Jahren (bzw. kleiner als 

1,5 m) müssen auf dem Rücksitz befördert wer-

den. Ab 36 kg Körpergewicht genügt die Verwen-

dung eines Sicherheitsgurts auf dem Rücksitz.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Es werden keinerlei Straßenbenutzungsgebühren 

erhoben.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 75 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und Motor

räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

90 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind in der Regel von 8:00 bis 20:00 Uhr 

geöffnet, an der Autobahn rund um die Uhr.

• Kreditkarten werden an allen Tankstellen akzep-

tiert.

• Es gibt einige Autogas- und nur wenige Erdgas-

tankstellen.

• ACME-Adapter benötigt.

• Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern ist 

generell verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Essence sans plomb), Blei-

frei Superplus (Super Plus 98 OKtan), Autogas 

LPG, Erdgas CNG (Gaz Naturel).

Rettungsdienst 112

Polizei 112 oder 113

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Luxemburg nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Luxemburg +352

Deutsche Vertretung +352 4 53 44 51

44 45



Wichtige Telefon- 
nummern

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Für die Einreise wird ein noch mindes-

tens 6 Monate über die Reise hinaus gültiger Reise-

pass benötigt, der Personalausweis ist nicht ausrei-

chend. Bei Aufenthalten bis zu 90 Tagen ist kein 

Visum erforderlich.

Kinder Reisepass bzw. Kinderreisepass. Minderjäh-

rige Reisende ohne Begleitung der Erziehungsbe-

rechtigten müssen deren Einverständniserklärung 

zur Reise mitführen, die Erklärung muss ins Französi-

sche übersetzt und notariell und von einem General-

konsulat beglaubigt sein .

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise, Impfung höchstens 6 Monate alt). Tiere 

müssen außerdem mit einem Mikrochip gekenn-

zeichnet sein. Ein amtstierärztliches Zeugnis (auf 

Französisch; nicht älter als 10 Tage) muss ebenfalls 

mitgeführt werden. Für die Wiedereinreise in die EU 

ist ein Tollwut-Antikörper-Nachweis notwendig, der 

ab 30 Tage nach der Impfung noch im Heimatland 

durchgeführt werden muss.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

Kraftfahrzeug Der nationale Führerschein ist für 

einen bis zu einjährigen Aufenthalt ausreichend. 

Für das eigene Auto benötigt man den Fahrzeug-

schein, möglichst zusätzlich den internationalen 

Fahrzeugschein, einen Versicherungsnachweis für 

Marokko sowie eine Zulassungsbescheinigung und, 

falls es nicht das eigene Fahrzeug ist, eine Benut-

zungsbewilligung. Bei der Einreise erhält man einen 

Ausdruck, der gut aufzubewahren und bei Bedarf 

vorzuzeigen ist. Eine Reisevollkaskoversicherung 

ist empfehlenswert.

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der erlaubte Blutalkoholgehalt liegt strikt bei 

0,0 Promille.

• Rot-weiße Streifen am Straßenrand markieren ein 

Parkverbot.

• Mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Feuerlöscher und Warnweste.

• Für Telefonate am Steuer braucht man eine Frei-

sprecheinrichtung.

• Eine defensive Fahrweise ist angeraten, da Ver-

kehrsregeln, etwa hinsichtlich der Vorfahrt, häufig 

nicht beachtet werden.

• Nachtfahrten sollten nach Möglichkeit vermieden 

werden; sie erfordern besonders hohe Aufmerk-

samkeit, denn es ist mit Tieren, unbeleuchteten 

Fahrzeugen oder Hindernissen auf der Fahrbahn 

zu rechnen. 

• Bei Unfällen mit Personenschäden muss die Poli-

zei verständigt werden (Polizeibericht aushändi-

gen lassen); einen Unfallbericht sollte man nicht 

ohne Übersetzung unterschreiben. Unfälle sollte 

man auch beim Bureau Central Marocain des 

Sociétés Assurances melden bcma.ma.

• Bei Blechschäden gelingt manchmal eine einver-

nehmliche Vereinbarung, für die ein Formular aus-

zufüllen ist (constat amiable d’accident), das an 

Kiosken erhältlich ist.

• Kinder bis 10 Jahre dürfen nicht auf dem Beifah-

rersitz befördert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Die Autobahnen im Land sind zu großen Teilen maut-

pflichtig. Genauere Informationen erhält man online 

unteradm.co.ma/fr/votre-itineraire-et-tarif-de-pa 

ssage (auf Französisch). Bezahlt wird entweder pau-

schal oder auf Grundlage des bei Einfahrt gezogenen 

Tickets an den Mautstationen.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts alle Kfz 40–60 km/h (auf Schilder achten)

Außerorts alle Kfz 100 km/h (Kfz über 2,20 m Breite 

dürfen nur 70 km/h fahren)

Autobahnen alle Kfz 120 km/h (Kfz über 2,20 m 

Breite dürfen nur 70 km/h fahren)

Fahranfänger (Führerschein weniger als 1 Jahr alt) 

dürfen höchstens 90 km/h fahren. Wer Militärkolon-

nen überholt, darf 30 km/h nicht überschreiten.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Mitunter kann es zu Engpässen hinsichtlich der 

Kraftstoffversorgung kommen.

• Tankgelegenheiten sollten stets genutzt werden.

• Für Kraftstoff in Reservekanistern muss bei der 

Einreise Zoll bezahlt werden.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten

• Diesel, Super Bleifrei (95 Oktan).

Marokko MA

Bezahlt wird in  

Marokkanischem Dirham  

1 Dh = 100 Centimes
Rettungsdienst 15

 Polizei 19 oder 112 (mobil)

 Feuerwehr 15

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Marokko nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Marokko +212

Deutsche Vertretung +212 537 21 86 00

46 47



Wichtige Telefon- 
nummern

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit einem noch mindestens 3 Monate über die Reise 

hinaus gültigem Reisepass einreisen: EU-Länder und 

Schweiz, Andorra, GUS-Staaten, Island, Liechten-

stein, Monaco, Norwegen und San Marino. Ansonsten 

ist ein Visum allgemein erforderlich. Informationen zu 

den Einreisebestimmungen bekommt man auch 

unter: border.gov.md/index.php/en.

Kinder Deutsche: Reisepass oder Kinderreisepass. 

Österreicher und Schweizer: Reisepass. Minder-

jährige Reisende ohne Begleitung der Erziehungs-

berechtigten müssen deren übersetzte und beglau-

bigte Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere EU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des Tieres durch Mikrochip, gültiger Tollwutimpfung 

(mindestens 15 Tage, höchstens 6 Monate vor Ein-

reise) und klinischer Untersuchung mit tierärztli-

chem Gesundheitszeugnis, welches nicht älter als 3 

Tage sein darf, ist erforderlich. Für die Wiederein-

reise in die EU ist ein Tollwut-Antikörper-Nachweis 

notwendig, der ab 30 Tage nach der Impfung noch im 

Heimatland durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein. Empfohlen 

werden die Mitnahme eines Internationalen Führer-

scheins und Fahrzeugscheins sowie der Abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung. Bei Einfahrt mit eige-

nem Fahrzeug ist die Internationale Versicherungs-

karte (mit Länderkürzel) vorgeschrieben. Bei Ein-

reise wird das Fahrzeug registriert.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der Blutalkoholgehalt darf 0,0  Promille nicht 

überschreiten.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Mitzuführen sind Feuerlöscher und Warnwesten 

für alle Insassen, Warndreieck, Verbandszeug.

• Tagsüber muss von November bis März mit 

Abblendlicht gefahren werden.

• Für Kinder bis 12 Jahre ist ein für ihr Gewicht und 

ihre Größe geeignetes Rückhaltesystem zu ver-

wenden. Sie müssen auf dem Rücksitz befördert 

werden.

• Jeder Unfall muss der Polizei innerhalb von 2 Stun-

den gemeldet werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Ausländische Fahrzeuge benötigen im kompletten 

Straßennetz eine Vignette, die für 7, 15, 30, 90 oder 

180 Tage ausgestellt werden kann (Preise für Autos/

Wohnmobile zwischen 4 und 85 €, Gespanne zahlen 

den doppelten Preis). Erhältlich sind die Vignetten 

bei der Moldova Agroindbank, an Automaten an 

Tankstellen oder online vinieta.gov.md.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Motorrad 80 km/h, Gespanne 

70 km/h

Schnellstraßen Pkw und Motorräder 110 km/h, 

 Gespanne 90 km/h

Fahranfänger (Führerscheinbesitz kürzer als 2 Jahre) 

dürfen nicht schneller als 70 km/h fahren.
WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Bleifreies Benzin ist nicht immer erhältlich, des-

halb wird stets Volltanken empfohlen.

• Internationale Kreditkarten werden an Tankstel-

len in größeren Städten akzeptiert.

• Einfuhr und Ausfuhr von Treibstoff in Reserve-

kanistern ist generell verboten.

• Mancherorts können Engpässe hinsichtlich Treib-

stoff entstehen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Motorina), Bleifrei Super (Euro Premium, 

95 Oktan).

• Es gibt nur wenige Autogas- bzw. Erdgastank-

stellen.

Moldawien MD

Bezahlt wird in  

Moldauischem Leu

1 MDL = 100 Bani

Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Moldawien (Republik Moldau) nach  

Deutschland +49

Von Deutschland nach Moldawien  

(Republik Moldau) +373

Deutsche Vertretung +373 22 20 06 00

48 49



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Montenegro MNE

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

auch mit mindestens 3 Monate über die Reise hinaus 

gültigem Reisepass oder für 30 Tage mit Personal-

ausweis einreisen: EU-Länder und Schweiz, Alba-

nien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Island, 

Kosovo, Liechtenstein, Mazedonien, Monaco, Nor-

wegen, San  Marino und Serbien. Ansonsten ist ein 

Visum allgemein erforderlich. Achtung: Eine Anmel-

dung innerhalb von 24 Stunden nach Einreise bei der 

zuständigen Polizeidienststelle ist verpflichtend.

Kinder Deutsche und Österreicher: Reisepass oder 

Kinderreisepass. Schweizer: Reisepass. Minder-

jährige Reisende ohne Begleitung der Erziehungs-

berechtigten sollten deren Einverständniserklä-

rung zur Reise mitführen.

Haustiere EU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des Tieres durch Mikrochip, gültiger Tollwutimpfung 

(diese muss mindestens 15 Tage und darf höchstens 6 

Monate vor Einreise erfolgt sein). Benötigt wird auch 

ein tierärztliches Gesundheitszeugnis. Für die Wie-

dereinreise in die EU ist ein Tollwut-Antikörper-Nach-

weis notwendig, der ab 30 Tage nach der Impfung 

noch im Heimatland durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Zusätzlich empfiehlt sich der Abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Das Tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges im Falle einer 

Panne oder eines Unfalls außerhalb geschlossener 

Ortschaften ist vorgeschrieben. 

• Mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Ersatzbeleuchtung, Abschleppseil, Warnwesten 

und Feuerlöscher.

• Beim Überholen muss während des gesamten Vor-

gangs geblinkt werden.

• Schul- oder Kinderbusse dürfen nicht passiert 

werden, wenn sie zum Ein- oder Ausstieg anhalten.

• Zwischen 15. November und 31. März müssen 

Autos mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

• Beim Abschleppen müssen an der Frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht werden; Gespann-

fahrer müssen zwei Warndreiecke mitführen. 

• Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet werden; 

ein Schadensprotokoll ist vonnöten.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Der Sozina-Tunnel zwischen Podgorica und Bar ist 

mit 2,50/5 € (Pkw/Wohnmobile und Gespanne) 

gebührenpflichtig (eine detailliertere Preisübersicht 

findet sich unter monteput.me/naplata-putarine/ 

cijene).

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 80 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 100  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Bleifreies Benzin ist überall erhältlich. 

• Das Tankstellennetz in der Küstenregion ist gut, im 

Inneren des Landes dagegen sind weniger Zapf-

säulen vorhanden.

• Tankstellen sind von 8:00 bis 20:00 Uhr geöffnet; 

viele davon akzeptieren internationale Kredit-

karten.

• Das Mitführen von bis zu 5 l Treibstoff in Reser-

vekanistern ist bei Einreise aus EU-Ländern erlaubt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Eurodizel), Bleifrei Super (Bezolovni 95), 

Bleifrei Superplus (Bezolovni 98), Autogas LPG 

(Gas, Plin, TNG).

• Autogas ist wenig verbreitet. Ein Dish-Adapter 

wird benötigt. CNG ist nicht erhältlich.

Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Montenegro nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Montenegro +382

Deutsche Vertretung +382 20 44 10 00

50 51



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Niederlande NL

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; bei Fahranfängern, die den 

Führerschein noch keine 5 Jahre besitzen, sind es 

0,2 Promille. 

• Parken an gelben Bordsteinkanten ist verboten, an 

blauen muss eine Parkscheibe benutzt werden. 

• Die Mitführung einer Warnweste und das Tragen 

dieser beim Aussteigen am Straßenrand wird drin-

gend empfohlen.

• Minderjährige unter einer Körpergröße von 

1,35 m müssen in einem für sie geeigneten Rück-

haltesystem mit (mindestens) dem Standard ECE 

44/03 befördert werden. Bei der Beförderung von 

Kindern in einer zur Rückenlehne hin ausgerichte-

ten Rückhaltevorrichtung muss der Beifahrer-

airbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Die Benutzung des Westerscheldetunnels  

(westerscheldetunnel.nl; Gebühr je nach Fahrzeug-

klasse 2,50–25 €) zwischen Terneuzen und Elle-

woutsdjik sowie des Kiltunnels (kiltunnel.nl; Preise 

2–5 €) zwischen Dordrecht und ’s-Gravendeel ist 

gebührenpflichtig.

Umweltzonen Einfahrtsbeschränkungen gibt es in 

mehreren niederländischen Städten. Zeitnah sollen 

weitere Zonen, z. B. in Maastricht, eingerichtet wer-

den, daher ist es ratsam, sich vor der Reise aktuell zu 

informieren. Umweltzonen gibt es in Utrecht und 

Arnheim (Diesel-Pkw mit den Emissionsklassen 0–3 

dürfen jeweils nicht einfahren), Den Haag (Je nach 

Zone  dürfen Dieselfahrzeuge mit den Abgasnormen 

Euro 0–3 oder Mopeds mit Erstzulassung vor dem 

1.1.2011 nicht einfahren) und Amsterdam (Ein-

fahrtsverbot für Diesel-Fahrzeuge der Emissions-

klassen 0–3 und Mopeds mit Erstzulassung vor 

2011). Schilder mit der Aufschrift „Mileuzone“ wei-

sen die jeweils gültigen Bestimmungen aus.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 80 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 100  km/h, Gespanne <  3,5  t 90  km/h, 

Wohnmobile und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und Motor

räder 100  km/h (6–19 Uhr) bzw. 120–130 km/h 

(19–6 Uhr), Gespanne < 3,5 t 90 km/h, Wohnmobile 

und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Bleifreier Kraftstoff wird an allen Tankstellen  

flächendeckend angeboten, E10 jedoch nur ver-

einzelt. 

• Tankstellen sind von 7:00 bis 20:00 Uhr geöffnet 

und akzeptieren internationale Kreditkarten.

• Entlang der Autobahn und in Großstädten sind die 

Tankstellen rund um die Uhr geöffnet oder haben 

automatische Zapfsäulen.

• Ein dichtes Netz von Autogastankstellen ermög-

licht eine gute Versorgung; Erdgas wird an weni-

gen Stationen angeboten. Für die Betankung wer-

den Bajonett-Anschlüsse verwendet.

• Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Diezel), Bleifrei Super (Euro 95), E10, Bleif-

rei Superplus (Euro 98), Autogas LPG, Erdgas CNG 

(Groengas)

Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von den Niederlanden nach Deutschland +49

Von Deutschland in die Niederlande +31

Deutsche Vertretung +31 70 342 06 00

52 53



Wichtige Telefon- 
nummern

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

für bis zu 90 Tage mit gültigem Reisepass oder Perso-

nalausweis einreisen: EU-Länder und Schweiz, Alba-

nien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Island, 

Kosovo, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Nor-

wegen, Russland, San Marino, Serbien, Türkei, 

Ukraine und Vatikanstadt. Ansonsten ist ein Visum 

allgemein erforderlich. Gäste müssen innerhalb von 

24 Stunden nach dem Bezug eines Quartiers bei der 

Polizei angemeldet werden. Bei privater Unterbrin-

gung müssen Reisende dies selbst übernehmen.

Kinder Deutsche: Reisepass oder Kinderreisepass. 

Österreicher und Schweizer: Reisepass. Minderjäh-

rige Reisende ohne Begleitung der Erziehungsbe-

rechtigten müssen deren notariell beglaubigte Ein-

verständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Bei der Einreise über 

 bestimmte Nicht-EU-Länder gelten Sonderbestim-

mungen, so ist ein Tollwut-Antikörper-Nachweis 

notwendig, der ab 30 Tage nach der Impfung noch im 

Heimatland durchgeführt werden muss.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein, Fahrzeug-

schein und Internationale Versicherungskarte mit 

Eintrag des Kürzels MK (MKD oder NMK). Zusätz-

lich wird der Abschluss einer Kurzkaskoversiche-

rung empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,0 Promille bei Personen, die 

den Führerschein noch keine 2 Jahre besitzen.

• Fahranfänger (Führerscheinbesitz seit weniger als 

2 Jahren) dürfen zwischen 23:00 und 5:00 Uhr 

nicht am Steuer sitzen, außer wenn sie von einem 

mindestens 25-jährigen Beifahrer mit gültiger 

Fahrerlaubnis begleitet werden.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Zwischen 15. November und 15. März müssen 

Autos mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

• Beim Abschleppen müssen an der Frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht werden.

• Abschleppseil oder Abschleppstange, Warndrei-

eck (für Gespanne 2 Stück), Verbandszeug sowie 

Warnwesten sind mitzuführen. Empfohlen wird 

auch die Mitnahme von Ersatzbeleuchtung und 

Feuerlöscher.

• Bußgelder sind nicht an uniformierte Polizisten, 

sondern nur bei der nächstgelegenen Bank oder 

Post zu bezahlen.

• Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet und ein 

persönlich abzuholendes Schadensprotokoll ange-

fertigt werden. Die Anfertigung dieses Protokolls 

kann jedoch mitunter Wochen dauern.

• Kinder bis 3 Jahre müssen auf dem Beifahrersitz 

mit geeigneter Rückhaltevorrichtung und mit 

deaktiviertem Airbag befördert werden. Kinder 

bis 12 Jahre müssen eine auf der Rückbank ange-

brachte, für ihre Körpergröße und ihr Gewicht 

ausgelegte Rückhaltevorrichtung/einen Kinder-

sitz nutzen.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Sämtliche Autobahnen und Schnellstraßen sind 

mautpflichtig. Bezahlt wird bar oder mit Kreditkarte 

an den Mautstationen Glumovo, Tetovo, Gostivar, 

Romanovce, Miladinovci, Petrovec, Sopot, Stobi. Für 

die Durchfahrt durch Nordmazedonien werden etwa 

300 Denar fällig (Pkw), die Tarife können sich jedoch 

kurzfristig ändern. Die Gebühren können auch in 

Euro bezahlt werden, fallen dann aber höher aus. 

Informationen finden sich unter: roads.org.mk/416/

toll-rates.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 80 km/h

Schnellstraßen Pkw und Motorräder 110  km/h, 

Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

Autobahnen Pkw und Motorräder 130 km/h, Wohn-

mobile und Gespanne 80 km/h

Fahranfänger (Führerscheinbesitz seit weniger als 

2 Jahren) dürfen außerorts höchstens 60 km/h fah-

ren, auf Schnellstraßen höchstens 80 km/h, auf 

Autobahnen höchstens 100 km/h.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind entlang der Transitrouten rund 

um die Uhr geöffnet, manche akzeptieren auch 

Kreditkarten.

• Die Mitführung von bis zu 20 l Treibstoff in Reser-

vekanistern ist zollfrei erlaubt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Dizel), Bleifrei Super (Eurosuper 95), Bleif-

rei Superplus (Eurosuper Plus 98), Autogas LPG 

(Auto plin).

• Bleifreies Benzin ist überall erhältlich.

• Es gibt Autogastankstellen und wenige Erdgas-

stationen. Es wird ein Dish-Adapter benötigt.

Bezahlt wird in Denar

1 Denar (Den) = 100 Deni Rettungsdienst 194

Polizei 192

Feuerwehr 193

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Nordmazedonien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Nordmazedonien +389

Deutsche Vertretung +389 2 309 39 00

Nordmazedonien NMK

54 55



Wichtige Telefon- 
nummern

Norwegen N

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Ein Reisepass ist erforderlich. Staats-

bürger dieser Länder können auch mit gültigem Per-

sonalausweis einreisen: EU-Länder (außer Kroatien 

und Zypern) sowie Schweiz, Island und Liechtenstein.

Kinder Deutsche und Österreicher: Kinderreisepass 

oder Personalausweis. Schweizer: Reisepass oder 

Identitätskarte. Minderjährige ohne Begleitung der 

Erziehungsberechtigten sollten deren Einverständ-

niserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Es muss bestätigt werden, 

dass das Tier mindestens 24 Stunden und höchstens 

120 Stunden vor Grenzübertritt gegen Fuchsband-

wurmbefall behandelt wurde. Einige Rassen dürfen 

nicht eingeführt werden. Informationen zu den 

 Bestimmungen unter https://www.norway.no/de/

germany/dienstleistungen-info/mit-tieren-nach 

-norwegen/.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahrzeug-

schein. Die Internationale Versicherungskarte wird 

empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,2 Promille 

nicht überschreiten. Übertretungen können mit 

Gefängnisstrafen geahndet werden.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Straßenbahnen haben immer Vorfahrt.

• Für Fahrzeuge mit einem zulässigem Gesamtge-

wicht von über 3,5 t ist zwischen 15. Oktober und 

dem 1. Sonntag nach Ostern das Mitführen von 

Schneeketten Pflicht.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Panne oder 

Unfall außerhalb geschlossener Ortschaften ist 

vorgeschrieben.

• Park- und Halteverbote sind durch Parkverbots-

zeichen mit der Beschriftung „All stans forbudt“ 

gekennzeichnet. Eine durchgehende weiße Linie 

am Fahrbahnrand bedeutet Parkverbot.

• Wildwechselwarnschilder sind zu beachten; bei 

einem Unfall mit einem Rentier oder Elch muss 

unverzüglich die nächste Polizeidienststelle 

benachrichtigt werden.

• Kinder mit einer Körpergröße von bis zu 1,35 m müs-

sen eine für ihr Gewicht und ihre Größe ausgelegte 

Rückhaltevorrichtung nutzen (mindestens ECE Nr. 

44/03). Bei der Beförderung von Kindern in einer zur 

Rückenlehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrich-

tung muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Die Maut für die einzelnen Strecken wird an 

derzeit etwa 300 Mautstationen erhoben, die blauen 

Schilder „automatisk bomstasjon“, „automatic toll“ 

oder „toll plaza“ kennzeichnen sie.

Eine Übersicht findet sich online unter autopass.no/

de. Informationen zur Abrechnung für ausländische 

Besucher erhält man unter autopass.no/en/visi-

tors-payment und epcplc.com/norwegian_road_tolls.

Nur am Atlanterhavstunnelen wird die Maut bei einem 

Stopp vor der Durchfahrt bezahlt, ansonsten erfolgt 

die Abrechnung automatisiert, der Fahrzeugbesitzer 

erhält eine Rechnung von Epass24 (Park Trade Europe 

AB). Eine Registrierung vor Reisebeginn ist empfeh-

lenswert, da dies die Abrechnung vereinfacht, möglich 

ist dies online unter epass24.com/de.

Um sich für die Umweltdifferenzierung für die  

Maut zu registrieren, meldet man sich unter  

account.epass24.com/en/vehicleregistration/step1 

an. Rabatte erhält man auf mit „AutoPASS“ gekenn-

zeichneten Straßen durch die Registrierung bei 

AutoPASS.

Mietwagennutzer sollten sich bei der Verleihfirma 

nach Details erkundigen und gegebenenfalls eben-

falls eine Registrierung vornehmen.

Umweltzonen Solche Zonen sind in Bergen und Oslo 

eingerichtet, es werden bei Luftverschmutzungs-

alarm zwischen 6:00 und 22:00 Uhr Fahrverbote 

verhängt (Bergen: An Tagen mit geradem Datum 

dürfen nur Fahrzeuge mit gerader Kennzeichennum-

mer einfahren, ungerade entsprechend; Oslo: Fahr-

verbote für Dieselfahrzeuge).

City-Maut In mehreren Städten bzw. Regionen wird 

außerdem City-Maut erhoben, so für Bærum, Ber-

gen, Bodø, Førdo, Grenland, Harstad, Haugesund, 

Kristiansand, Namsos, Nordjæren, Oslo und Trond-

heim. Die Gebühren richten sich nach der Tageszeit 

und werden an Mautstationen entrichtet. 

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 80 km/h 

Schnellstraßen und Autobahnen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t und Motorräder 90–100 km/h, Wohnmobile 

< 7,5 t und Gespanne 80 km/h 

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind in großer Zahl vorhanden, jedoch 

werden im hohen Norden die Abstände zwischen 

den einzelnen Stationen größer und die Benzin-

preise höher. 

• Tankstellen sind an Werktagen in der Regel von 

7:00 bis 22:00 Uhr, an Wochenenden teilweise 

geschlossen, in Städten aber auch vereinzelt 

durchgehend geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden nicht an allen 

Tankstellen akzeptiert.

• Auf Fährschiffen kann die Mitführung von Treib-

stoff in Reservekanistern verboten sein; innerhalb 

des Landes gelten 10 l als angemessen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Blyfri 95), Bleifrei Superplus 

(Blyfri 98), Autogas LPG, Erdgas CNG (Naturgass).

• Es gibt einige Autogastankstellen und nur wenige 

Erdgasstationen. Für die Betankung werden Bajo-

nett-Anschlüsse verwendet.

• Steuerfreier Diesel (Afgiftvri Diesel) ist speziellen 

landwirtschaftlichen Fahrzeugen vorbehalten und 

darf nicht in normale Kfz getankt werden. Bei 

Zuwiderhandlung drohen hohe Strafen.

Bezahlt wird in  

Norwegischen Kronen

1 Krone (nkr) = 100 Øre
Rettungsdienst 113

Polizei 112

Feuerwehr 110

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Norwegen nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Norwegen +47

Deutsche Vertretung +47 23 27 54 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Österreich A

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,1 Promille sind es bei Perso-

nen, die den Führerschein noch keine 2 Jahre 

besitzen.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste beim 

Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder Pannen 

ist vorgeschrieben, es besteht Mitführpflicht.

• In der Regel haben in den Kreisverkehr einfah-

rende Fahrzeuge Vorfahrt, falls Letztere nicht aus-

drücklich durch das Schild „Vorfahrt gewähren“ an 

den Einmündungen aufgehoben wird.

• Vorfahrtsberechtigte verlieren durch Anhalten ihr 

Vorfahrtsrecht.

• Alle Verkehrsteilnehmer müssen bei Staubildung 

oder stockendem Verkehr auf Autobahnen und 

Schnellstraßen vorausschauend eine Rettungs-

gasse bilden. Bei Behinderung von Einsatzfahrzeu-

gen drohen Strafen von über 2000 €.

• An Schulbussen darf nicht vorbeigefahren werden, 

wenn die Warnblinkanlage und die gelb-roten 

Warnleuchten eingeschaltet sind.

• Im Bereich von 80 m vor und hinter Bahnübergän-

gen besteht Überholverbot.

• Gelbe Zickzacklinien und durchgehende gelbe 

Linien bedeuten Halte- und Fahrverbot.

• Das Benutzen von Radarwarngeräten ist verbo-

ten. Es drohen hohe Geldstrafen.

• Ortsdurchfahrten können für Transitreisende 

gesperrt werden.

• Zwischen dem 1. November und dem 15. April 

müssen bei winterlichen Straßenverhältnissen 

Winterreifen oder Schneeketten genutzt werden.

• Kinder bis 14 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,35 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Auf Autobahnen und autobahnähnlichen 

Straßen besteht Vignettenpflicht (Anhänger sind 

nicht vignettenpflichtig). Neben dem Kauf der an 

den üblichen Stellen erhältlichen Klebevignette 

(auch im ACV Shop unter acv.de/shop ) ist auch das 

Lösen einer digi talen Vignette möglich shop.asfinag. 

at,  beide Varianten gibt es für 10  Tage, 2  Monate 

oder 1 Jahr (9,90/29,00/96,40 €). Auf einigen Stre-

cken können Ausnahmen von der Vignettenpflicht 

gelten. Informationen zum aktuellen Stand finden 

sich unter asfinag.at/maut-vignette/vignette. 

Sondermaut wird für Brennerautobahn, Arlberg-, 

Tauern- und Katschberg-, Karawanken-, Bosruck- 

und Gleinalmtunnel erhoben; ebenfalls gebühren-

pflichtig sind mehrere Hochalpenstraßen.

Umweltzonen In Wien, einigen Gebieten im Osten 

Niederösterreichs, dem Burgenland und der Steier-

mark existieren Umweltzonen; bislang gelten sie 

 jedoch nur für Lkw bzw. Lieferfahrzeuge. Eine Aus-

weitung auf Pkw wurde diskutiert. Aktuelle Informa-

tionen finden sich z. B. unter umwelt-pickerl.at.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts und Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile 

und Gespanne < 3,5 t sowie Motorräder 100  km/h, 

Wohnmobile < 7,5 t und Gespanne > 3,5 t 70 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 130 km/h, Gespanne < 3,5 t 100 km/h, Wohn-

mobile < 7,5 t und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

Auf den Autobahnen A10/A12/A13/A14 gilt von 

22–5 Uhr 110 km/h.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind in der Regel von 8:00 bis 

20:00 Uhr geöffnet, an Autobahnen und teilweise 

an Schnell- und Bundesstraßen rund um die Uhr.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (95 Oktan), Bleifrei Super-

plus (98 Oktan), Autogas LPG, Erdgas CNG.

• Erdgastankstellen sind weiter verbreitet als Auto-

gastankstellen. Zur Betankung werden Dish-Adap-

ter benötigt.

Rettungsdienst 112 oder 144

Polizei 112 oder 133

Feuerwehr 112 oder 122

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Österreich nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Österreich +43

Deutsche Vertretung +43 1 71 15 40
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Wichtige Telefon- 
nummern

Polen PL

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimpfung 

enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor Ein-

reise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikrochip 

gekennzeichnet sein. Bei der Einreise aus Nicht-EU-

Ländern kann es Sonderregelungen geben.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein sind vonnöten. Die Mitnahme der Inter-

nationalen Versicherungskarte wird empfohlen, 

 außerdem ist der Abschluss einer Kurzkaskover-

sicherung sinnvoll. Wer nicht mit dem eigenen Fahr-

zeug unterwegs ist, benötigt eine Benutzungsbewil-

ligung des Fahrzeughalters, auch wenn dieser der 

Beifahrer ist.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,2 Promille 

nicht überschreiten (auch Radfahrer).

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Straßenbahnen haben an Kreuzungen gleichrangi-

ger Straßen Vorfahrt.

• Überholverbot gilt im Bereich von Kreuzungen, 

Bus- und Straßenbahnhaltestellen, Fußgänger- 

und Radüberwegen sowie an Bahnübergängen.

• Halteverbot gilt auf und 10 m vor  Kreuzungen, 

Fußgänger- und Radüberwegen sowie Bahnüber-

gängen; ferner auf Brücken und in Tunneln.

• Mitzuführen sind Warndreieck und Feuerlöscher 

sowie Warnwesten, welche im Falle eines Unfalls 

oder einer Panne anzulegen sind.

• Beim Parken auf unbeleuchteten Straßen müssen 

Stand- oder Begrenzungslichter eingeschaltet 

werden.

• Im Falle von Verkehrskontrollen ist der Fahrer ver-

pflichtet, im Fahrzeug zu bleiben und mit dem 

Händen am Lenkrad den Anweisungen der Polizei 

Folge zu leisten.

• Bei Stau muss eine Rettungsgasse gebildet wer-

den, wobei die Fahrzeuge auf der linken Spur sehr 

weit links fahren, die Fahrzeuge auf den anderen 

Spuren sich hingegen nach rechts orientieren.

• Unfälle müssen stets der Polizei gemeldet werden, 

für die Schadensregulierung benötigt man ein Poli-

zeiprotokoll.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,35 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Autobahnen sind in der Regel für alle Fahrzeuge 

mautpflichtig, Schnell und Bundesstraßen nur für 

Fahrzeuge (auch Gespanne) über 3,5 t.

Die A1 sowie Teilstrecken der A2 und A4 sind Kon-

zessionsstrecken, für die die Maut an den Mautstati-

onen entrichtet wird (bar oder mit Kreditkarte). Zum 

Teil kann auch per App oder mittels On-Board-Unit 

bezahlt werden. Informationen unter a1.com.pl/en/

home-en (A1), autostrada-a2.pl (A2) und autostra-

da-a4.com.pl (A4).

Auf öffentlich finanzierten Mautstrecken wird elek

tronisch über e-TOLL gezahlt. Nähere Informationen 

gibt es online unter etoll.gov.pl/de.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 90  km/h, Wohnmobile >  3,5  t und Gespanne 

70 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 100–120 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 140 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h 

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind in der Regel Montag bis Freitag 

von 8:00 bis 19:00 Uhr, an Wochenenden und  

Feiertagen von 7:00 bis 17:00 Uhr geöffnet,  

entlang der Hauptreiserouten sowie in großen  

Städten meist rund um die Uhr.

• Kreditkarten werden an den meisten Tankstellen 

akzeptiert.

• Das Mitführen von Treibstoff in Reservekanistern 

bei Einreise aus EU-Ländern wird aus Sicherheits-

gründen nur bis zu 10 l empfohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Olej napedowy, ON), Bleifrei Super (Ben-

zyna bezolowiowa 95), Bleifrei Superplus (Ben-

zyna bezolowiowa 98), Autogas LPG (Auto-Gaz), 

Erdgas CNG (Gaz ziemny).

• Es besteht ein dichtes Versorgungsnetz an Auto-

gastankstellen, zur Betankung werden Dish-Adap-

ter benötigt. Erdgastankstellen gibt es nur wenige.

Bezahlt wird in Złoty

1 Złoty (Zł) = 100 Groszy Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Polen nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Polen +48

Deutsche Vertretung +48 22 584 17 00

60 61



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Portugal P

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Der nationale Führerschein und der 

Fahrzeugschein sind vonnöten. Die Mitnahme der 

Internationalen Versicherungskarte wird empfoh-

len. Angeraten ist auch der Abschluss einer Kurz-

kaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,2 Promille sind es bei Per-

sonen, die den Führerschein noch keine 3 Jahre 

besitzen.

• Das Tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeugs im Falle einer Panne 

oder eines Unfalls ist vorgeschrieben, außerdem 

besteht Mitführpflicht.

• Ein Warndreieck sollte ebenfalls mitgeführt wer-

den.

• Die Verwendung von Radarwarnern ist nicht 

gestattet.

• Motorräder müssen am Tag das Abblendlicht ver-

wenden und mit zwei Rückspiegeln versehen sein.

• Rechts hat Vorfahrt, motorisierte Fahrzeuge 

haben jedoch immer Vorfahrt vor Radfahrern und 

Fuhrwerken.

• Kinder bis zu einer Größe von 1,35 m müssen 

einen für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeig-

neten Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung 

von Kindern in einer zur Rückenlehne hin ausge-

richteten Rückhaltevorrichtung muss der Beifah-

rerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Die Autobahnen sind überwiegend gebühren-

pflichtig. Die Entrichtung der Gebühren erfolgt an 

den Mautstationen bar oder mit Kreditkarte auf 

Grundlage des bei Einfahrt in die Mautstrecke erhal-

tenen Tickets. Mit einem Via-Verde-Transporder, der 

auch in den Mietwagen internationaler Verleih-

firmen in der Regel vorhanden ist, ist auch die elek

tronische Bezahlung möglich.

Auf manchen Strecken ist nur die elektronische 

Abwicklung der Gebührenzahlung möglich, die 

betreffenden Bereiche sind entsprechend gekenn-

zeichnet (blaues Schild mit der Aufschrift „electronic 

toll only“). Wo welche Regelung gilt, erfährt man 

online unter portugaltolls.com/en. Eine vorherige 

Registrierung für die elektronische Entrichtung von 

Mautgebühren ist notwendig. Es stehen mehrere 

Systeme zur Auswahl: EASYToll, TOLLCard, Virtuelle 

Prepaid- Karten und Via Verde Visitors. Einen Über-

blick erhält man online unter portugaltolls.com/en#-

como-pagar. Dort ist auch ein Kalkulator vorhanden.

Ebenso wird für die Vasco-da-Gama-Brücke (je nach 

Fahrzeugkategorie 2,90–12,40 €; lusoponte.pt) und 

die Brücke des 25. April (je nach Fahrzeugkategorie 

1,90–7,35 €; lusoponte.pt) in Lissabon eine Maut 

erhoben.

Umweltzone In Lissabon wurde eine Umweltzone 

(Zona de Emissões Reduzidas) eingerichtet, die in 

zwei Bereiche unterteilt ist; in den ersten Teil dürfen 

Fahrzeuge mit einer Erstzulassung vor 2000 und in 

den zweiten Teil mit einer Erstzulassung vor 1996 

nicht einfahren. Informationen unter lisboa.pt/

fileadmin/cidade_temas/mobilidade/documentos/

ZERLisboa_3fase.pdf.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 90–100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 80–90 km/h, 

 Gespanne 70–80 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 90 km/h, 

Gespanne 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorrä-

der 120  km/h, Wohnmobile >  3,5 t 110  km/h, 

Gespanne 100 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind in der Regel täglich von 7:00 bis 

22:00 Uhr geöffnet, entlang der Autobahnen und 

in großen Städten häufig rund um die Uhr. Kredit-

karten werden meist akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Gasóleo), Bleifrei Super (Gasolina sem 

chumbo 95), Bleifrei Superplus (Gasolina sem 

chumbo 98), Flüssiggas LPG (Gás de Petróleo 

Liquefeito), Erdgas CNG.

• CNG und LPG ist erhältlich, für die Betankung 

werden Dish-Adapter benötigt.

Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Portugal nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Portugal +351

Deutsche Vertretung +351 218 81 02 10

62 63



Wichtige Telefon- 
nummern

Rumänien RO

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Bei der Einreise über 

Nicht-EU-Länder gelten mitunter Sonderregelun-

gen, etwa hinsichtlich eines Tollwut-Antikörpertests.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein werden benötigt. Die Mitnahme der 

 Internationalen Versicherungskarte wird empfoh-

len. Empfehlenswert ist auch der Abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

• Tagsüber muss auf Autobahnen und außerorts mit 

Abblendlicht gefahren werden.

• Das Tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeugs im Falle einer Panne 

oder eines Unfalls ist vorgeschrieben.

• Mitzuführen sind zwei Warndreiecke, Verbands-

zeug, Warnweste und Feuerlöscher.

• Vor Straßenbahnen, die an Haltestellen ohne 

Inselcharakter halten, muss in 5 m Entfernung 

gestoppt werden.

• Auf Brücken besteht Überholverbot.

• Ampeln springen sofort von Rot auf Grün; die 

Gelbphase fehlt. Sekundenzähler zeigen die Länge 

der entsprechenden Rot- oder Grünphase an.

• Im Falle von Verkehrskontrollen ist der Fahrer ver-

pflichtet, im Fahrzeug zu bleiben und mit dem 

Händen am Lenkrad den Anweisungen der Polizei 

Folge zu leisten.

• Kinder bis zu einer Größe von 1,5 m müssen einen 

für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

Kindersitz benutzen. Sie dürfen nur auf dem Rück-

sitz befördert werden.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Das gesamte Straßennetz ist vignettenpflichtig 

(7 Tage/30 Tage/90 Tage/1 Jahr 3/7/13/28 €). Nötig 

ist die elektronische Vignette „Rovinieta“. Diese 

kann man vorab online erwerben roviniete.ro/de. 

Auch möglich ist der Erwerb bei der Einreise an den 

Grenz übergängen und an Tankstellen. Den Kaufbe-

leg sollte man gut verwahren. Bei Benutzung der 

Brückenverbindungen Giurgeni – Vadu Oii und 

Feteşti – Cernavodă in der Dobrudscha, der Donau-

brücken Giurgiu – Ruse und Calafat – Vidin nach  

Bulgarien sowie dreier Fähren ist eine zusätzliche 

Maut zu entrichten.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw und Motorräder 90  km/h, Wohn

mobile und Gespanne 80 km/h

Schnellstraßen Pkw und Motorräder 100  km/h, 

Wohnmobile und Gespanne 90 km/h

Autobahnen Pkw und Motorräder 130 km/h, Wohn-

mobile < 3,5 t und Gespanne 120 km/h, Wohnmobile 

> 3,5 t 110 km/h

Fahranfänger (Führerscheinbesitz unter 1 Jahr) 

müssen die Höchstgeschwindigkeiten überall um 

20 km/h unterschreiten (außer innerorts).

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Kraftstoffe sind flächendeckend erhältlich.

• Tankstellen sind in der Regel von 6:00 bis 

21:00 Uhr, an Hauptverkehrsrouten durchgehend 

geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden fast überall 

akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

ist generell verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Motorina), Bleifrei Super (Benzina Super 

95), Bleifrei Superplus (Benzina Super Plus 98), 

Autogas LPG/GPL (Autogaz), CNG (gaz metan, gaz 

natural).

• Autogas ist erhältlich, für die Betankung werden 

Dish-Adapter benötigt. CNG ist begrenzt erhält-

lich.

Bezahlt wird in Rumänischem 

Leu

1 Leu (L) = 100 Bani
Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Rumänien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Rumänien +40

Deutsche Vertretung +40 21 202 98 30
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Wichtige Telefon- 
nummern

Schweden S

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer: Rei-

sepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis oder 

Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Weitere Informationen 

finden sich unter jordbruksverket.se.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. 

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,2 Promille 

nicht überschreiten.

• Für Fahrzeuge bis zu 3,5 t zulässigem Gesamtge-

wicht besteht vom 1. Dezember bis 31. März Win-

terreifenpflicht.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Ein Schild mit weißem M auf blauem Grund bedeu-

tet, dass wegen Gegenverkehrs die vorhandene 

Ausweichstelle benutzt werden muss.

• Busse mit blinkender „30“ am Heck dürfen nur mit 

30 km/h überholt werden.

• Der besonders markierte rechte Seitenstreifen 

kann benutzt werden, um anderen Verkehrsteil-

nehmern das Überholen zu erleichtern.

• Eine durchgehende gelbe Linie am Fahrbahnrand 

bedeutet Halteverbot; eine gestrichelte gelbe 

Linie oder eine gelbe Zickzacklinie am Fahrbahn-

rand bzw. das Schild „Eingeschränktes Haltever-

bot“ bedeuten Parkverbot.

• Parkverbot besteht bis 10 m vor Fußgängerüber-

wegen sowie bis 10 m vor und hinter Straßenein-

mündungen.

• Die Straßenbahn hat immer Vorfahrt.

• Bei einem Unfall mit Wildtieren ist unverzüglich 

die Polizei zu benachrichtigen.

• Kinder bis zu einer Größe von 1,35 m müssen 

einen für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeig-

neten Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung 

von Kindern in einem rückwärtsgerichteten Kin-

dersitz auf dem Vordersitz muss der Beifahrerair-

bag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Brückenmaut Die Benutzung der Öresundbrücke 

zwischen Malmö in Schweden und Kastrup in Däne-

mark (Maut- und Zollstation Lernacken) ist gebüh-

renpflichtig (610–2310 SEK). Auch für die Motala 

und die Sundsvallbrücke fallen Kosten an (5–9 SEK), 

die postalisch in Rechnung gestellt werden. 

Citymaut In Stockholm und Göteborg fällt für alle Kfz 

Citymaut an. In Göteburg sind mautpflichtige Zeiten 

Montag bis Freitag 6:00 bis 18:29 Uhr (außer im Juli), 

die Einfahrt kostet 9–22 SEK (je nach  Uhrzeit), die 

Bezahlung erfolgt auf Rechnung. In Stockholm muss 

Maut für Einfahrten von Montag bis Freitag 6:00 bis 

18:29 Uhr (außer die letzten 3 Juliwochen) entrichtet 

werden. Auch dies erfolgt auf Rechnung.

Weitere Umweltzonen existieren in anderen Städ-

ten, gelten jedoch nur für Lkw.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 30–50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile und Motorräder 

60–100 km/h, Gespanne 60–80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile und Motorräder 

90–120 km/h, Gespanne 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind in der Regel von 7:00 bis 

22:00 Uhr, an Autobahnen durchgehend geöffnet.

• Im Süden des Landes ermöglicht ein dichtes Tank-

stellennetz eine gute Versorgung, im dünn besie-

delten Norden sollte aber jede Tankmöglichkeit 

genutzt werden.

• Internationale Kreditkarten werden an den meis-

ten Tankstellen akzeptiert.

• Auf Fährschiffen kann die Mitführung von Treib-

stoff in Reservekanistern verboten sein; inner-

halb des Landes dürfen höchstens 30 l mitgeführt 

werden.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Blyfri 95), Bleifrei Superplus 

(Blyfri 98), Autogas LPG (Gasol LPG), Erdgas CNG 

(GAS).

• Tankstellen sind häufig mit automatischen Zapf-

säulen ausgerüstet, an denen rund um die Uhr mit 

Kreditkarte Benzin, seltener aber Diesel getankt 

werden kann. Dieselfahrer sollten deshalb jede 

Tankgelegenheit wahrnehmen. 

• Autogas ist nur an wenigen Tankstellen in Mittel- 

und Südschweden erhältlich, Erdgas in Südschwe-

den flächendeckend; im Norden ist die Versorgung 

fast nicht gewährleistet. Für die Betankung wird 

ein Dish-Adapter benötigt.

Bezahlt wird in Schwedischen 

Kronen

1 Krone (SEK) = 100 Øre
Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Schweden nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Schweden +46

Deutsche Vertretung +46 8 670 15 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Schweiz CH

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Reisende aus EU- und EFTA-Ländern 

benötigen bis zu einem Aufenthalt von 90 Tagen kein 

Visum. Die Einreise kann mit Personalausweis oder 

Reisepass erfolgen.

Kinder Deutsche: Kinderreisepass oder Personal-

ausweis. Österreicher: Reisepass oder Kinderreise-

pass.

Haustiere EU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des Tieres durch Mikrochip, gültiger Tollwutimpfung 

und klinischer Untersuchung mit tierärztlichem 

Gesundheitszeugnis. Für Jungtiere und als gefährlich 

eingestufte Hunderassen gelten evtl. Sonderbestim-

mungen (Informationen unter blv.admin.ch).

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein sind vonnöten. Die Mitnahme der Inter-

nationalen Versicherungskarte wird empfohlen, da 

sie als Versicherungsnachweis dient und z. B. bei 

 einem Unfall die Abwicklung der Formalitäten 

erleichtert.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; bei Führerschein auf Probe 

bzw. Fahrpraxis unter 3 Jahren gilt 0,1 Promille.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Schienenfahrzeuge haben innerorts auf gleichbe-

rechtigten Straßen Vorfahrt.

• Gelbe Kreuze am Fahrbahnrand, die mit einer gel-

ben Linie verbunden sind, bedeuten Parkverbot; 

an gelben Linien am Fahrbahnrand besteht Halte-

verbot.

• Auf Bergstraßen muss gegebenenfalls das abwärts 

fahrende Fahrzeug rechtzeitig anhalten.

• Ein Warndreieck ist im Fahrgastraum mitzuführen.

• Bei Stau muss eine Rettungsgasse gebildet wer-

den, bei zweispurigen Straßen in der Mitte zwi-

schen den Spuren, bei dreispurigen Straßen zwi-

schen der linken und der mittleren Spur.

• Eine generelle Winterreifenpflicht besteht nicht, 

jedoch kann ungeeignete Bereifung zur Mithaf-

tung bei Unfällen sowie Geldbußen führen.

• Gespanne dürfen auf dreispurigen Autobahnen 

nicht den linken Fahrstreifen benutzen.

• Rückwärtsfahren ist nur erlaubt, wenn die Weiter-

fahrt ansonsten nicht möglich ist.

• Kinder müssen nach den Vorschriften jenes Lan-

des befördert werden, in dem das Fahrzeug zuge-

lassen ist (dort gültige Regelungen für Kindersitze 

und sonstige Rückhaltevorrichtungen gelten auch 

für den Aufenthalt in der Schweiz).

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen 

besteht für alle Kfz und Anhänger Vignettenpflicht 

(42 CHF). Erhältlich ist die Vignette u. a. in Zoll- und 

Postämtern sowie an Tankstellen und natürlich im 

ACV Shop unter acv.de/shop. Für Fahrzeuge über 

3,5 t wird eine Schwerverkehrsabgabe erhoben. Die 

E-Vignette soll im Laufe des Jahres 2023 parallel zur 

Klebevignette zum Einsatz kommen. Informationen 

zur Vignettenpflicht unter ezv.admin.ch.

Sondermaut Für den Großen-St.-Bernhard-Tunnel 

(Informationen unter letunnel.com), den Munt-la-

Schera-Tunnel ekwstrom.ch/tunnel-livigno/ticket- 

shop/tickets.html, den Lötschberg- und Simplon-

tunnel bls.ch/de, den Furka-Tunnel shop.matterhorn 

gotthardbahn.ch/mgb_de/autoverlad, den Vereina- 

Tunnel rhb.ch/de/autoverlad-vereina sowie den Ober- 

alppass alpen-paesse.ch wird Sondermaut erhoben.

Umweltzonen In Genf und Carouge, Cologny, Lancy 

sowie Vernier sind bei Luftverschmutzungsalarm 

temporäre Umweltzonen eingerichtet. Für die Ein-

fahrt benötigt man dann die Plakette „Stick’AIR“. Die 

Plakette ist an Tankstellen und Werkstätten erhält-

lich sowie online, bei der Fondation des parkings und 

beim Verkehrsamt Office cantonal des véhicule 

(5 CHF). Informationen unter air.ge.ch.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 80 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile und Motorräder 

100 km/h, Gespanne 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor

räder 120  km/h, Wohnmobile >  3,5 t 100  km/h, 

 Gespanne 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind an Werktagen in der Regel von 

7:00 bis 20:00 Uhr, an Autobahnen und in größe-

ren  Ortschaften durchgehend geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden an den meis-

ten Tankstellen akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

ist bis zu 25 l zollfrei erlaubt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (95 Oktan), Bleifrei Super 

Plus (98 Oktan), Autogas LPG, Erdgas CNG.

• Bleifreies Superbenzin ist flächendeckend erhält-

lich.

• Autogas ist an wenigen Tankstellen erhältlich, das 

Erdgastankstellennetz ist etwas dichter. Zur 

Betankung werden Dish- bzw. auch ACME-Adap-

ter benötigt.

Bezahlt wird in Schweizer 

 Franken

1 Franken (CHF) = 100 Rappen
Rettungsdienst 112 oder 144 

Polizei 112 oder 117

Feuerwehr 112 oder 118

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von der Schweiz nach Deutschland +49

Von Deutschland in die Schweiz +41

Deutsche Vertretung +41 31 359 41 11
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Wichtige Telefon- 
nummern

Serbien SRB

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Reisepass allgemein erforderlich. 

Staatsbürger folgender Länder können auch mit gül-

tigem Personalausweis einreisen: EU-Länder und 

Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Island und Nor-

wegen. Achtung: Die Anmeldung innerhalb von 

24  Stunden nach Einreise bei der zuständigen 

Polizei dienststelle ist verpflichtend.

Kinder Deutsche: Kinderreisepass oder Personal-

ausweis. Österreicher und Schweizer: Reisepass. 

 Minderjährige Reisende ohne Begleitung der Erzie-

hungsberechtigten müssen deren beglaubigte Ein-

verständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere EU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des Tieres durch Mikrochip oder Tätowierung, gülti-

ger Tollwutimpfung und klinischer Untersuchung mit 

tierärztlichem Gesundheitszeugnis und Tollwutanti-

körpertest. Weitere Informationen unter carina.rs/

en.html.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Internationale Versicherungskarte 

mit Eintrag des Kürzels SRB und der Abschluss einer 

Kurzkaskoversicherung werden empfohlen. Wird 

das Fahrzeug nicht vom Fahrzeughalter selbst 

geführt, sollte eine Benutzungsbewilligung mitge-

nommen werden.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,3 Promille 

nicht überschreiten, 0,0 Promille bei Personen, die 

den Führerschein weniger als 1 Jahr besitzen – 

gleiches gilt für Motorrad- und Mopedfahrer. 

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben, auch besteht eine Mit-

führpflicht für alle Insassen.

• Neben Warnwesten sind Verbandszeug, Warn-

dreieck (bei Gespannen 2 Stück), Abschleppstange 

oder -seil, Ersatzleuchtmittel und Reservereifen 

mitzuführen.

• Beim Überholen muss während des gesamten Vor-

gangs geblinkt werden.

• Schul- oder Kinderbusse dürfen nicht passiert 

werden, wenn sie zum Ein- oder Ausstieg anhalten.

• Beim Abschleppen müssen an der Frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht sein.

• Zwischen 1. November und 1. April müssen Autos 

mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

• Im Falle von Verkehrskontrollen sind der Fahrer 

und alle Beifahrer verpflichtet, im Fahrzeug zu 

bleiben.

• Jeder Unfall muss der Polizei gemeldet werden; 

ein Schadensprotokoll ist anzufertigen.

• Kinder bis 12 Jahre müssen einen für ihre Kör-

pergröße und ihr Gewicht geeigneten Kindersitz 

auf dem Rücksitz benutzen. Bei der Beförderung 

von Kindern unter 3 Jahren in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

auf dem Vordersitz muss der Beifahrerairbag 

deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Autobahnen und Schnellstraßen sind gebühren-

pflichtig; die Gebühren werden streckenabhängig 

erhoben. Die Bezahlung der Gebühren ist bar oder 

per Kreditkarte bei der Ausfahrt mit dem bei Ein-

fahrt erhaltenen Ticket möglich. Weitere Informati-

onen zu Tarifen und Bezahlung unter putevi-srbije.

rs/index.php/en.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 80 km/h

Schnellstraßen Pkw und Motorräder 100  km/h, 

Wohnmobile und Gespanne 80 km/h

Autobahnen Pkw und Motorräder 130 km/h, Wohn-

mobile und Gespanne 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Kraftstoff ist flächendeckend erhältlich, jedoch 

wird wegen möglicher Versorgungsengpässe 

rechtzeitiges Tanken angeraten.

• Tankstellen sind in der Regel entlang der Hauptrei-

serouten und in großen Städten rund um die Uhr 

geöffnet. 

• Internationale Kreditkarten werden an allen Tank-

stellen akzeptiert.

• Einführung von Treibstoff in Reservekanistern ist 

in einer Menge von bis zu 5 l erlaubt und zu ver-

zollen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Eurodiesel), Bleifrei Super (95 Oktan), 

Autogas LPG (Gas, Plin, TNG), Erdgas CNG (Kom-

primovani prirodni gas KPG).

• Autogas ist an fast allen Tankstellen erhältlich; zur 

Betankung werden Dish-Adapter benötigt.

• Erdgastankstellen sind wenige in Betrieb.

Bezahlt wird in Serbischem 

Dinar

1 Dinar (RSD) = 100 Para
Rettungsdienst 194

Polizei 192

Feuerwehr 193

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Serbien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Serbien +381

Deutsche Vertretung +381 11 306 43 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Slowakische Republik SK

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. Achtung: Die Anmeldung inner-

halb von 10 Tagen nach Einreise bei der zuständigen 

Polizeidienststelle ist verpflichtend. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Bei Einreise aus Nicht-EU-

Ländern können Sonderbestimmungen gelten.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme eines internationalen 

Führerscheins und der Internationalen Versiche-

rungskarte wird empfohlen. Angeraten wird auch 

der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten. Verstöße werden mitunter 

auch mit Freiheitsstrafen geahndet.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeugs bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Mitzuführen sind neben Warnwestern auch Warn-

dreieck, Verbandszeug, Reserverad (oder Repara-

turset), Ersatzleuchtmittel.

• Es besteht für Fahrzeuge bis zu 3,5 t situations-

bedingte, für Fahrzeuge über 3,5 t vom 15. Novem-

ber bis 31. März generelle Winterreifenpflicht; bei 

Nichtbeachtung drohen entsprechende Strafen.

• Auf Brücken und bis zu 15 m vor und nach Bahn-

übergängen, Tunneln und Unterführungen besteht 

Park- und Halteverbot.

• Auf den letzten 30 m vor Bahnübergängen beträgt 

das Tempolimit 30 km/h.

• Parkverbot gilt bei gelben durchgehenden oder 

unterbrochenen Linien am Fahrbahnrand.

• Parkverbot gilt 5 m vor und nach Bus- und Straßen-

bahnhaltestellen sowie Verkehrsinseln, wenn durch 

das Parken die Fahrbahn weniger als 3 m breit wird. 

Zwischen parkendem Kfz und Straßenbahn ist 

ebenfalls ein Abstand von 3 m einzuhalten.

• Abbiegende Straßenbahnen haben Vorfahrt.

• Das Benutzen von Radarwarngeräten im einsatz-

bereiten Zustand ist verboten. Es drohen hohe 

Geldstrafen.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m dürfen nicht auf dem Vordersitz mitfahren. 

Bis zu einem Gewicht von 36 kg müssen Kinder 

einen für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeig-

neten Kindersitz benutzen.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen 

besteht Vignettenpflicht (10/30 Tage 12/17 €); 

gebührenfreie Abschnitte sind mit „Bez uhrady“ 

gekennzeichnet. Der Vignettenverkauf erfolgt elekt-

ronisch an den Grenzübergängen oder an Tankstel-

len. Auch können E-Vignetten per App und online 

erworben werden eznamka.sk/de.

Achtung: Für Anhänger muss eine extra Vignette 

erworben werden.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t, Gespanne und 

Motorräder 90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 130 km/h (90 km/h auf Stadtautobahn), Wohn-

mobile > 3,5 t und Gespanne 90 km/h (Wohnmobile 

> 3,5 t und Gespanne > 3,5 t 80 km/h auf Stadtauto-

bahn)

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind an Werktagen in der Regel von 

6:00 bis 20:00 Uhr, an Wochenenden von 8:00 bis 

20:00 Uhr, an Hauptverkehrsrouten durchgehend 

geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden an den meis-

ten Tankstellen akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Nafta), Bleifrei Super (Natural 95), Bleifrei 

Superplus (Natural 98), Autogas LPG (Eco), Erdgas 

CNG (Plyn).

• Autogas ist nahezu landesweit, Erdgas nur an 

wenigen Stationen erhältlich. Für die Betankung 

wird ein Dish-Adapter benötigt.

Rettungsdienst 112 oder 155

Polizei 112 oder 158

Feuerwehr 112 oder 150 

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von der Slowakischen Republik nach  

Deutschland +49

Von Deutschland in die Slowakische Republik 

+421

Deutsche Vertretung +421 2 59 20 44 00
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Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Slowenien SLO

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Angeraten wird 

auch der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten, 0,0 Promille bei Personen, die 

den Führerschein bis zu 2 Jahre besitzen bzw. 

unter 21 Jahre alt sind.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Fahrer müssen nicht erst bei Rot, sondern schon 

bei Gelb halten.

• Zwischen 15. November und 15. März müssen 

Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausgestattet sein.

• Mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Warnwesten und Ersatzleuchtmittel.

• Schul- und Kinderbusse dürfen nicht passiert wer-

den, wenn sie zum Ein- oder Aussteigen anhalten.

• In Fahrzeugen mit Insassen unter 18 Jahren 

darf nicht geraucht werden.

• Während des gesamten Überholvorgangs muss 

geblinkt werden.

• Bei jedem Zurücksetzen des Fahrzeugs und 

bei  einer Panne muss die Warnblinkanlage ein

geschaltet werden.

• Beim Abschleppen müssen an der Frontseite des 

Schleppfahrzeugs und am Heck des geschleppten 

Kfz Warndreiecke angebracht sein.

• Das Benutzen von Radarwarngeräten im einsatz-

bereiten Zustand ist verboten. Es drohen hohe 

Geldstrafen.

• Bei Stau ist eine Rettungsgasse zwischen der linken 

und der rechten oder der mittleren Spur zu bilden.

• Bei Verkehrskontrollen darf man nie unaufgefor-

dert aussteigen.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Autobahnen, autobahnähnliche Straßen und der 

Karawankentunnel sind maut bzw. vignettenpflich-

tig (E-Vignette 1 Woche/1 Monat/1 Jahr 15/30/ 

110 €; Maut Karawankentunnel 7,80 €). Die E-Vig-

netten sind z. B. online (evinjeta.dars.si/de/wie-

kauft-man-die-e-vignette), an Tankstellen sowie bei 

der Autobahngesellschaft DARS erhältlich. Diese 

erteilt Informationen über Mautstrecken, Vignetten 

und Bezugsquellen unter dars.si/TOLLING. 

Wichtig: Die E-Vignette sollte schon vor der Reise 

erworben und die Kaufbestätigung auf jeden Fall 

aufbewahrt werden.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5  t und Motor–

räder 90  km/h, Wohnmobile >  3,5 t und Gespanne 

80 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 110 km/h, Gespanne 

100 km/h, Gespanne > 3,5 t und 

Wohnmobile > 3,5 t 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile 

< 3,5 t und Motorräder 130 km/h, 

Gespanne 100 km/h; Wohnmobile

> 3,5 t und Gespanne > 3,5 t 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind an Werktagen von 7:00 bis 

20:00  Uhr, in der Nähe von Grenzübergängen, 

Großstädten und an Autobahnen rund um die Uhr 

geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden an den meis-

ten Tankstellen akzeptiert.

• Das Mitführen von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Eurosuper 95), Bleifrei 

Superplus (Eurosuper 98), Autogas LPG (Plin, Ina 

plin), Erdgas CNG/LNG (Prirodni plin).

• Autogas ist verfügbar, zur Betankung benötigt 

man einen Dish-Adapter; Erdgas wird selten ange-

boten.

Rettungsdienst 112

Polizei 112 oder 113

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Slowenien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Slowenien +386

Deutsche Vertretung +386 1 479 03 00

74 75



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Spanien E

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Für in Spanien potenziell 

als gefährlich geltende Hunde, z. B. Pitbull-Terrier 

oder Rottweiler, können Sonderbestimmungen mög-

lich sein.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Angeraten wird zudem der Abschluss einer Kurzkas-

koversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten; 0,3 Promille sind es bei Perso-

nen, die den Führerschein noch keine 2 Jahre 

besitzen.

• Das Tragen einer reflektierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges im Falle einer 

Panne oder eines Unfalls außerhalb geschlossener 

Ortschaften ist vorgeschrieben.

• Warnwesten, Warndreiecke und Reserverad 

(alternativ Reparaturset) mitführen.

• Das Benutzen von Radarwarngeräten im einsatz-

bereiten Zustand ist verboten. Es drohen hohe 

Geldstrafen. Navigationssysteme mit POI-Funk-

tion sind erlaubt.

• Abschleppen durch Privatfahrzeuge ist verboten.

• Die Straßenbahn hat immer Vorfahrt.

• Gelbe unterbrochene oder Zickzacklinien am 

Fahrbahnrand bedeuten Parkverbot; an blauen 

Markierungen ist das Parken zeitlich begrenzt.

• Hinten überstehende Pkw-Ladungen müssen mit 

einer rotweiß schraffierten Warntafel 

(50 x 50 cm) gekennzeichnet sein.

• Die Bedienung von Navigationsgeräten während 

der Fahrt ist verboten.

• Kinder bis zu einer Größe von 1,35 m müssen mit 

einem geeigneten Rückhaltesystem gesichert 

werden. Kinder müssen immer auf dem Rücksitz 

sitzen.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Autobahnen mit der Bezeichnung AP sind 

gebührenpflichtig, die nur mit A gekennzeichneten 

Autovias und die Stadtautobahnen und -umfahrun-

gen von größeren Städten wie Alicante, Barcelona, 

Bilbao und Valencia gebührenfrei. 

Für einachsige Anhänger fällt keine extra Maut an. 

Autobahngebühren richten sich nach der jeweiligen 

Strecke, die Berechnung erfolgt bei der Ausfahrt 

anhand des bei Einfahrt erhaltenen Tickets; manche 

Abschnitte werden auch pauschal berechnet. Die 

Bezahlung erfolgt bar oder mit Kreditkarte. An den 

Schaltern mit grünem Pfeil sitzt in der Regel ein Mit-

arbeiter.

Ferner wird für den Cadí-Tunnel (ab 12 €, tunels 

barcelonacadi.cat) Maut erhoben. Die Maut auf der 

A-636 wird elektronisch per Free-Flow-System 

erfasst.

Die Zahl der mautpflichtigen Strecken in Spanien soll 

künftig immer weiter zurückgehen.

Umweltzonen In Madrid und Barcelona bestehen 

ständige Umweltzonen, in weiteren Städten gibt es 

temporäre. In Madrid (Stadtgebiet mit Autobahn-

ring) sind dauerhaft keine Dieselfahrzeuge der Emis-

sionsklassen 0–3 sowie Benziner der Klassen 0–2 

zugelassen. Für die Einfahrt benötigen spanische 

Fahrzeuge eine Umweltplakette, Fahrzeuge aus dem 

Ausland brauchen einen Nachweis der Abgasnorm. 

Informationen bietet madrid.es/portal/site/muni-

madrid (auf „Movilidad“ klicken). Die Umweltzone 

soll weiter ausgeweitet werden.

In Barcelona dürfen Dieselfahrzeuge der Emissions-

klasse 0–3 und Benziner der Klassen 0–2 sowie 

Motorräder der Klassen 0–1 nicht einfahren. Eine 

Registrierung des Fahrzeugs ist vorab erforderlich 

unter zberegistre.ambmobilitat.cat/.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 20–50 km/h

Außerorts Pkw und Motorräder 90  km/h, Wohn

mobile 80 km/h, Gespanne 70 km/h

Schnellstraßen und Kraftfahrstraßen Pkw und 

Motorräder 100 km/h, Wohnmobile < 3,5 t 90 km/h,  

Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 80 km/h

Autobahnähnliche Straßen und Autobahnen Pkw, 

Wohnmobile < 3,5  t und Motorräder 120  km/h, 

Wohnmobile > 3,5  t und Gespanne mit Anhänger 

<  0,75  t 90  km/h, Gespanne mit Anhänger >  0,75  t 

80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Kreditkarten werden an allen Autobahntank-

stellen akzeptiert.

• Autobahntankstellen sind durchgehend geöffnet, 

die übrigen Tankstellen nur bis 20:00 Uhr.

• Die Mitführung von bis zu 10 l Treibstoff in Reser-

vekanistern ist erlaubt.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Gasóleo), Bleifrei Super (Gasolina sin 

plomo 95), Bleifrei Superplus (Gasolina sin plomo 

98), Autogas LPG (Autogas, Gas licuado del 

petróleo), Erdgas CNG.

• Autogas und Erdgas sind verfügbar. Die Betankung 

erfolgt mit Eur0nozzle- oder Bajonettadaptern.

Rettungsdienst 112

Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Spanien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Spanien +34

Deutsche Vertretung +34 915 57 90 00

76 77



Wichtige Telefon- 
nummern

Tschechien CZ

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Eine Anmeldung innerhalb von 30  Tagen nach Ein-

reise bei der zuständigen Polizeidienststelle ist ver-

pflichtend.

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. 

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Angeraten wird 

auch der Abschluss einer Kurzkaskoversicherung.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten. Bei Verkehrskontrollen sind 

Alkoholtests obligatorisch.

• Das Tragen einer reflektierenden Warnweste beim 

Verlassen des Fahrzeugs bei einer Panne oder 

einem Unfalls außerhalb geschlossener Ortschaf-

ten ist vorgeschrieben, ebenso gilt Mitführpflicht.

• Mitgeführt werden müssen neben Warnwesten 

auch Verbandszeug, Warndreieck, Reserverad 

(bzw. Reparaturset), Ersatzleuchtmittel.

• Tagsüber muss ganzjährig mit Abblendlicht gefah-

ren werden.

• Auf Brücken und bis zu 15 m vor und nach Bahn-

übergängen, Tunneln und Unterführungen besteht 

Park- und Halteverbot.

• Es besteht zwischen 1. November und 31. März für 

alle Fahrzeuge Winterreifenpflicht; bei Nichtbe-

achtung drohen entsprechende Strafen.

• Auf den letzten 50 m vor und auf Bahnübergängen 

beträgt das Tempolimit 30 km/h.

• Halte- und Parkverbot gilt bei gelben durchgehen-

den, nur Parkverbot an unterbrochenen Linien am 

Fahrbahnrand.

• Parkverbot gilt 5 m vor und nach Bus- und Stra-

ßenbahnhaltestellen sowie Verkehrsinseln, wenn 

durch das Parken die Fahrbahn weniger als 3 m 

breit wird. Zwischen parkendem Kfz und Straßen-

bahn ist ein Abstand von 3,5 m einzuhalten.

• Vorfahrt haben rechts abbiegende Straßenbahnen.

• Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngerä-

ten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. Es 

drohen hohe Geldstrafen bis zu 200 000 CZK (ca. 

7.300 €).

• Bei Unfällen mit Personenschäden oder Sachschä-

den über 100 000 CZK sowie bei Vorliegen einer 

ungeklärten Schuldfrage muss sofort die Polizei 

gerufen werden.

• Bei Stau muss eine Rettungsgasse gebildet wer-

den, wobei die Fahrer auf der linken Spur weiter 

links, die Fahrer auf den rechten Spuren weiter 

rechts fahren.

• Kinder bis 36 kg und bis zu einer Größe von 1,5 m 

müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Bei der 

Beförderung von Kindern in einer zur Rücken-

lehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrichtung 

muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Für Autobahnen und Schnellstraßen besteht größ-

tenteils Vignettenpflicht; gebührenfreie Abschnitte 

sind mit „Bez poplatku“ oder einem weißen Schild 

mit durchgestrichenem Vignettensymbol gekenn-

zeichnet. Für Motor räder und Anhänger besteht 

keine Vignettenpflicht. Die Vignette kostet für 

10  Tage/30 Tage/1  Jahr 310/440/1500 CZK. Die 

elektronischen Vignetten sind online unter edalnice.

cz/de erhältlich sowie an Verkaufsstellen und Auto-

maten vor Ort. Man sollte nur bei offiziellen Stellen 

die Vignette erwerben.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorräder 

90 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 80 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und 

Motorräder 110 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 80 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 130 km/h, Wohnmobile > 3,5 t und Gespanne 

80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind an Werktagen in der Regel von 

6:00 bis 20:00 Uhr, an Wochenenden von 8:00 bis 

20:00 Uhr, an Hauptverkehrsrouten und in großen 

Städten durchgehend geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden an den meis-

ten Tankstellen akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Nafta), Bleifrei Super E4 (Natural 95), Blei-

frei Super Plus (Natural Plus 100), LPG (Autogas), 

Erdgas CNG (Plynˇ)

• Flüssiggas ist nahezu flächendeckend erhältlich. 

Für die Betankung wird ein Dish-Adapter benötigt. 

Erdgas ist nur in großen Städten erhältlich.

Bezahlt wird in 

Tschechischen Kronen

1 Koruna (CZK) = 100 haléřů
Rettungsdienst 155

Polizei 158

Feuerwehr 150 

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Tschechien nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Tschechien +420

Deutsche Vertretung +420 2 57 11 31 11

78 79



Wichtige Telefon- 
nummern

Türkei TR

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Reisepass allgemein erforderlich. Staats-

bürger folgender Länder können auch mit gültigem 

Personalausweis einreisen: Deutschland, Belgien, 

Frankreich, Luxemburg, Malta, Niederlande und Spa-

nien, Liechtenstein und Schweiz. Anmerkung: Für die 

Einreise mit dem Kraftfahrzeug ist die Mitnahme 

eines Reisepasses unbedingt empfohlen. Bei längeren 

Aufenthalten kann Visumspflicht bestehen.

Kinder Deutsche: Kinderreisepass oder Personal-

ausweis. Österreicher: Reisepass oder Kinderreise-

pass. Schweizer: Reisepass oder Identitätskarte. 

Minderjährige Reisende ohne Begleitung der Erzie-

hungsberechtigten sollten deren Einverständniser-

klärung zur Reise mitführen.

Haustiere EU-Heimtierausweis mit Kennzeichnung 

des Tieres durch Mikrochip oder Tätowierung, gül-

tiger Tollwutimpfung und klinischer Untersuchung 

mit tierärztlichem Gesundheitszeugnis. Achtung: 

Zusätzlich müssen Hunde gegen Parvovirose, 

Staupe, Hepatitis und Leptospirose geimpft sein. 

Einige Hunderassen sind verboten. Für die Wieder-

einreise von der Türkei in die EU ist ein Tollwutanti-

körpernachweis erforderlich, der noch im Heimat-

land durchzuführen ist.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Dringend empfohlen wird der Abschluss 

einer Kurzkaskoversicherung, da die mitzuführende 

Internationale Versicherungskarte möglicherweise 

nur für den europäischen Landesteil gilt. Fahrzeuge, 

Anhänger und Boote werden in den Reisepass und in 

ein von den türkischen Grenzbehörden abgegebenes 

Formular eingetragen, das bei der Ausreise wieder 

vorzulegen ist. Bei Einreise wird das späteste Aus-

fuhrdatum festgelegt.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf für Pkw- 

Fahrer ohne Anhänger 0,5 Promille nicht über-

schreiten, für alle anderen Fahrzeugführer gelten 

0,0 Promille.

• Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngerä-

ten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. Es 

drohen hohe Geldstrafen.

• Mitführen sollte man einen Feuerlöscher, 2 Warn-

dreiecke, Verbandszeug, Warnwesten.

• Beim Verlassen des Fahrzeugs bei Unfall oder 

Panne muss eine Warnweste getragen werden.

• Nachts muss beim Parken das Standlicht einge-

schaltet werden, wenn die öffentliche Beleuch-

tung unzureichend ist.

• Unfälle mit Verletzten oder erheblichen Sachschä-

den sind der Polizei zu melden. Für die Schadens-

regulierung benötigt man ein Polizeiprotokoll. 

Fahrzeuge mit auffälligem Karosserieschaden dür-

fen das Land nur mit polizeilicher Schadensbestä-

tigung wieder verlassen.

• Kinder bis zu einem Gewicht von 36 kg und bis zu 

einer Größe von 1,5 m müssen einen für sie geeigne-

ten Kindersitz auf dem Rücksitz benutzen, Kinder 

über 1,5 m können ein Kindersitzkissen nutzen. Bei 

der Beförderung von Kindern bis 3 Jahre in einer zur 

Rückenlehne hin ausgerichteten Rückhaltevorrich-

tung muss der Beifahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Alle Autobahnen, der Bosporus-Tunnel sowie einige 

Brücken sind mautpflichtig. Eine Barzahlung der 

Maut ist nicht möglich, die Abwicklung erfolgt elek-

tronisch. Für Touristen wird das HGS-System (Hizli 

Gecis Sistemi) empfohlen, das mittels eines Klebe-

streifens bzw. einer Karte funktioniert. Beides 

erhält man bei Postämtern, Raststätten sowie eini-

gen Shell-Tankstellen. Nach Kauf erfolgt eine Gutha-

benaufladung. An der Mautstation muss die Fahr-

spur „HGS“ ausgewählt werden, die Gebühr wird 

automatisch vom Guthaben abgezogen. Falls vor der 

Durchfahrt ein rotes Licht leuchtet, liegt ein Fehler 

vor, der bei Vorstellung in einer Verkaufsstelle zu 

beheben ist.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts Pkw, Wohnmobile und Motorräder 

50 km/h, Gespanne 40 km/h

Außerorts Pkw 90  km/h, Wohnmobile und 

Gespanne 80 km/h, Motorräder 70 km/h

Autobahnen Pkw 120 km/h, Gespanne 

110 km/h, Wohnmobile 90 km/h, 

Motorräder 80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind entlang der Hauptreiserouten 

und in großen Städten meist rund um die Uhr 

geöffnet.

• Kreditkarten werden an Tankstellen internationa-

ler Mineralölgesellschaften in größeren Städten 

und touristischen Zentren akzeptiert.

• Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen. Auf Fährschiffen ist die Mitnahme von 

Kraftstoff in Reservekanistern verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Mazot, Motorin, Dizel), Bleifrei Super 

(Süper Kursunsuz 95), Bleifrei Superplus (Power 

98), Autogas LPG (Otogaz), CNG (doğalgaz).

• Kraftstoff sowie Autogas sind flächendeckend 

erhältlich. Für die Betankung wird ein Dish-Adap-

ter benötigt. CNG ist nur sehr begrenzt erhältlich.

Bezahlt wird in Türkischer Lira

1 Lira (TL) = 100 Kurus
´

Rettungsdienst 112

Polizei 155

Feuerwehr 110

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von der Türkei nach Deutschland +49

Von Deutschland in die Türkei +90

Deutsche Vertretung +90 312 455 51 00

80 81



Wichtige Telefon- 
nummern

Ungarn H

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass all-

gemein erforderlich. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Einfuhrverbot besteht für 

Hunde, die aufgrund eines Vorfalls als gefährlich ein-

gestuft wurden.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen. Bei Einreise über 

Nicht-EU-Länder können Sonderbestimmungen 

 gelten.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.   

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,0 Promille 

nicht überschreiten.

• Tagsüber muss auf Autobahnen und außerhalb 

geschlossener Ortschaften mit Abblendlicht 

gefahren werden.

• Das Tragen einer fluoreszierenden Warnweste 

beim Verlassen des Fahrzeuges bei Unfällen oder 

Pannen ist vorgeschrieben.

• Nachts muss beim Parken das Standlicht einge-

schaltet werden, wenn die öffentliche Beleuch-

tung unzureichend ist.

• Überholverbot gilt in Kurven, vor Kreuzungen, 

Bahnübergängen und Fußgängerüberwegen.

• Gelbe Zickzacklinien bzw. fortlaufende und unter-

brochene gelbe Linien zeigen Halte- bzw. Park-

verbote an, Zickzackmarkierung weist auf einen 

Fußgängerschutzweg, diagonale gelbe Streifen 

auf Bahnübergänge hin.

• Auf Nebenfahrstreifen, Radfahrstreifen, Bus-

streifen und in Busbahnhöfen besteht strengstes 

Halte verbot.

• Mitzuführen sind Verbandszeug, Warndreieck, 

Warnwesten. Empfohlen wird auch die Mitfüh-

rung von Ersatzleuchtmitteln, Feuerlöscher, 

Reserverad und Starterkabel.

• Es kann kurzfristig durch entsprechende Beschil-

derung für alle Fahrzeuge Winterreifen- sowie 

Schneekettenpflicht bestehen.

• Bei Unfällen mit Personenschäden ist die Verstän-

digung der Polizei verpflichtend, bei Sachschäden 

zumindest ratsam.

• Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngerä-

ten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. Das 

Gerät wird eingezogen, und es drohen hohe Geld-

strafen.

• Bei Stau auf Autobahnen oder Schnellstraßen ist 

eine Rettungsgasse zu bilden. Fahrzeuge auf der 

linken Spur halten sich zu diesem Zweck links, 

Fahrzeuge auf der rechten Spur rechts.

• Kinder bis zu einer Größe von 1,5 m müssen einen 

für ihre Körpergröße und ihr Gewicht geeigneten 

Kindersitz benutzen. Bei der Beförderung von Kin-

dern in einer zur Rückenlehne hin ausgerichteten 

Rückhaltevorrichtung (bis 3 Jahre) muss der Bei-

fahrerairbag deaktiviert sein.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Maut Auf Autobahnen und mit der Beschilderung 

„M“ ausgezeichnete Straßen besteht Vignetten-

pflicht. Die Kontrolle erfolgt elektronisch. Die  

Vignette erhält man u. a. an den Grenzübergängen 

oder an Tankstellen für eine Gültigkeitsdauer von 

10 Tagen, 1 Monat oder 1 Jahr (5500/8900/49190 Ft). 

Eine e-Vignette („e-Matrica“) kann auch schon vor 

An reise erworben werden. Kaufoptionen sowie die 

 aktuellen Tarife und Modalitäten finden sich online 

unter ematrica.nemzetiutdij.hu. Informationen zum 

mautpflichten Straßennetz erhält man außerdem 

unter maut-tarife.hu/de.

Umweltzonen Bei hoher Luftverschmutzung kön-

nen temporär Umweltzonen eingerichtet werden. In 

Bu dapest und anderen Städten dürfen dann Fahr-

zeuge mit den Emissionsklassen Euro 0–4 nicht ein-

fahren. Auch können zeitweise Tempolimits von 

20 km/h verhängt werden.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motor-

räder 90  km/h, Wohnmobile >  3,5 t und Gespanne 

70 km/h

Schnellstraßen Pkw, Wohnmobile <  3,5  t und 

Motorräder 110  km/h, Wohnmobile > 3,5 t und 

Gespanne 70 km/h

Autobahnen Pkw, Wohnmobile < 3,5 t und Motorrä-

der 130  km/h, Wohnmobile >  3,5 t und Gespanne 

80 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Die Tankstellen sind in der Regel von 6:00 bis 

20:00 Uhr, entlang der Hauptreiserouten und in 

großen Städten meist rund um die Uhr geöffnet.

• Internationale Kreditkarten werden an den meis-

ten Tankstellen akzeptiert.

• Die Mitführung von Treibstoff in Reservekanistern 

wird aus Sicherheitsgründen nur bis zu 10 l emp-

fohlen.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel (Dizel), Bleifrei Super (Szuper 95), E10, 

 Bleifrei Superplus (Szuper 98), Autogas LPG/LNG, 

Erdgas CNG.

• Autogas wird landesweit angeboten. Für die 

Betankung wird ein Dish-Adapter benötigt. Erdgas 

ist nur an einigen Tankstellen erhältlich.

Bezahlt wird in Forint

1 Forint (Ft) = 100 Fillér Rettungsdienst 112 oder 104

Polizei 112 oder 107

Feuerwehr 112 oder 105

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Ungarn nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Ungarn +36

Deutsche Vertretung +36 1 488 35 00

82 83



Wichtige Telefon- 
nummern

USA USA

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Die Einreise erfolgt mit Reisepass. Für 

Staatsangehörige von Ländern, die am U. S.–Visa- 

Waiver-Programm teilnehmen (darunter Deutsch-

land, Österreich und Schweiz), ist die Einreise ohne 

Visum möglich. Die ESTA-Registrierung (21 $) recht-

zeitig vor der Reise ist jedoch unabdingbar esta.cbp.

dhs.gov. Falls es dabei zu Problemen kommt, muss 

dennoch ein Visum beantragt werden, was zusätz-

liche Zeit in Anspruch nimmt. Bei der Einreise sind 

gültige Rück oder Weiterflugtickets vorzuweisen. 

Über die Einreise entscheidet letztlich jedoch der 

zuständige Grenzbeamte. Eine Kreditkarte ist für 

eine USA-Reise nahezu unverzichtbar.

Kinder Einreise nur mit Reisepass (e-Pass) und gülti-

ger ESTA-Registrierung.

Haustiere Für die Einreise mit Tieren sind in den 

unterschiedlichen Bundesstaaten verschiedene 

Bedingungen zu erfüllen. Daher sollte man sich vorab 

beim U. S. Customs and Border Protection help.cbp.

gov/s/article/Article-55?language=en_US oder dem 

U. S. Department of Agriculture’s USDA aphis.usda.

gov/aphis/pet-travel/interstate-pet-travel über die 

regionalen aktuellen Bestimmungen informieren.

Kraftfahrzeug Der nationale Führerschein ist mitzu-

führen, ein internationaler Führerschein wird aber 

zusätzlich empfohlen, in vielen Bundesstaaten ist er 

Pflicht.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Die Verkehrsbestimmungen können je nach Bun-

desstaat abweichen. Man sollte sich also vor Ein-

reise in den jeweiligen Staat mit den dort gültigen 

Regeln vertraut machen.

• Der maximale Blutalkoholgehalt darf theoretisch 

bis 0,8  Promille erreichen. Praktisch ist aber das 

Fahren unter Alkoholeinfluss verboten, sodass 

man sich besser an einem absoluten Alkoholverbot 

orientiert. Für Fahranfänger und Fahrer unter 

21 Jahre gilt ohnehin die Grenze von 0,0 Promille. 

Angebrochene Alkoholika dürfen nur im Koffer-, 

niemals im Fahrgastraum transportiert werden; 

Fahrer unter 21 Jahre dürfen überhaupt keine 

Alkoholika transportieren.

• Rauchen ist in Fahrzeugen mit minderjährigen 

Insassen verboten.

• In den meisten Bundesstaaten muss ganztägig das 

Abblendlicht eingeschaltet sein.

• Vor unübersichtlichen Stellen, vor Kreuzungen, 

Kurven und Kuppen darf nicht überholt werden. 

• Wenn kein Schild etwas anderes signalisiert, darf 

an roten Ampeln nach einem vollständigen Stopp 

vorsichtig rechts abgebogen werden.

• Auf Fernstraßen darf man nicht am Straßenrand 

parken, es sei denn, Schilder weisen Parkmöglich-

keiten aus.

• Parkverbote sind mit farbigen Schildern ausgewie-

sen (blau = Behindertenparkplatz; rot = absolutes 

Halteverbot; grün = Kurzparker; weiß = 5 Min. Par-

ken während der Öffnungszeiten; gelb-schwarz: 

Ladezone, Fahrer muss beim Fahrzeug bleiben)

• Unfälle müssen der Polizei gemeldet werden, 

auch sollte der Autovermieter in Kenntnis gesetzt 

werden.

• Bei Verkehrskontrollen muss man immer im Auto 

sitzen bleiben. Das Fenster ist zu öffnen, die Hände 

sind am Lenkrad zu belassen.

• Haltende Schulbusse mit Warnblinker dürfen von 

keiner Fahrtrichtung aus passiert werden.

• Warnwesten, Verbandszeug und Feuerlöscher 

sollten mitgeführt werden.

• Auch für die Sicherung und Beförderung von Kin-

dern gelten je nach Bundesstaat unterschiedliche 

Regelungen. Überall müssen jedoch in den USA 

genehmigte Kindersitze (nach den Standards der 

NHTSA) verwendet werden. Weitere Informatio-

nen finden sich unter iihs.org/topics/child-safety.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Die Highways sind grundsätzlich gebührenfrei, an 

manchen Abschnitten fällt jedoch Maut an, häufig 

in  der Nähe großer Städte. Die Gebühren betragen 

zwischen 1 und 5 Cent pro Meile. Die Gebühren wer-

den bar oder mit Karte bezahlt. 

In Florida wird die Maut elektronisch über den „Sun 

Pass“ entrichtet (Informationen unter sunpass.com). 

Auch auf der Golden Gate Bridge wird die Maut elek-

tronisch abgerechnet (Informationen unter golden 

gate.org). Auch auf anderen Brücken oder für Tunnel 

können Gebühren anfallen. Mit dem Autovermieter 

sollte vorab geklärt werden, wie die Bezahlung der 

Mautgebühren organisiert ist.

In New York City soll demnächst eine City-Maut ein-

geführt werden.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN 
Innerorts 25–30  mph (Meilen pro Stunde; 1 mph = 

1,609 km/h), je nach Beschilderung (vor Schulen 

etwa 15 mph)

Außerorts 55–85 mph

Die Beschilderung ist jeweils sorgfältig zu beachten, 

bei Verstößen drohen hohe Strafen.

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Viele Tankstellen sind rund um die Uhr geöffnet. 

Allerdings ist eine wachsende Zahl von Tankstellen 

unbemannt, sodass direkt an den Zapfsäulen 

bezahlt werden muss. Dabei wird häufig die Ein-

gabe eines „Zip-Codes“ verlangt, was aber in der 

Regel nur mit amerikanischen Kreditkarten funkti-

oniert. In diesem Fall muss die Kreditkarte vorab 

an der Kasse hinterlegt oder in bar bezahlt wer-

den. Manchmal kann man auch für die Nutzung in 

den USA freigeschaltete Maestro-Karten nutzen. 

• In dünn besiedelten Gebieten und vor der Einfahrt 

in Nationalparks ist das Wahrnehmen von Tankge-

legenheiten ratsam.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten

• Bleifrei (regular gas/unleaded gas), Bleifrei Super 

(mid-grade gas/plus gas), Bleifrei Super Plus (pre-

mium gas/supreme gas). 

• CNG (Natural Gas vehicle/NGV) und LPG (Pro-

pane) sind erhältlich (ACME-Adapter benötigt). 

Bezahlt wird in Dollar  

1 $ = 100 Cent
Rettungsdienst 911  Polizei 911

 Feuerwehr 911

Von den USA nach Deutschland +49

Von Deutschland in die USA +1

Deutsche Vertretung +1 202 298 40 00

84 85



Wichtige Telefon- 
nummern

Bezahlt wird in Euro 

1 € = 100 Cent

Zypern CY

DAS BRAUCHT MAN FÜR DIE EINREISE
Erwachsene Staatsbürger folgender Länder können 

mit gültigem Personalausweis einreisen: EU-Länder 

und Schweiz, Gibraltar, Island, Liechtenstein, Nor-

wegen und San Marino. Ansonsten ist ein Reisepass 

allgemein erforderlich. 

EU-Bürger können sich auf der ganzen Insel frei 

bewegen. Die Überschreitung der Grünen Linie zwi-

schen dem Südteil und dem Nordteil der Insel ist an 

bestimmten Checkpoints möglich. Beim Übergang 

findet in beiden Richtungen jeweils eine Identitäts-

kontrolle (Reisepass oder bedingt Personalausweis) 

statt. Vor Reiseantritt ist es ratsam, sich über die 

 aktuellen Bestimmungen zu informieren. 

Kinder Deutsche, Österreicher und Schweizer:  

Reisepass bzw. Kinderreisepass, Personalausweis 

oder Identitätskarte. Minderjährige Reisende ohne 

Begleitung der Erziehungsberechtigten sollten 

deren Einverständniserklärung zur Reise mitführen.

Haustiere Ein EU-Heimtierausweis ist mitzuführen, 

der einen Nachweis über eine gültige Tollwutimp-

fung enthält (Erstimpfung mindestens 21 Tage vor 

Einreise). Tiere müssen außerdem mit einem Mikro-

chip gekennzeichnet sein. Die Einfuhr von Kampf-

hunden ist verboten. Das Passieren der Grünen Linie 

mit Tieren ist nicht erlaubt.

Kraftfahrzeug Nationaler Führerschein und Fahr-

zeugschein. Die Mitnahme der Internationalen Ver-

sicherungskarte wird empfohlen.

Angeraten wird der Abschluss einer Kurzkaskoversi-

cherung. Fahrten zwischen dem Nord- und dem Süd-

teil der Insel mit einem Mietwagen sollten immer mit 

dem Vermieter abgesprochen werden.

Einreisebestimmungen Unter auswaertiges-amt.de 

erhalten Sie aktuelle Informationen zu den  

COVID-19-Bestimmungen und weitere Reise- und 

Sicherheitshinweise.  

WICHTIGE VERKEHRSBESTIMMUNGEN
• Der maximale Blutalkoholgehalt darf 0,5 Promille 

nicht überschreiten.

• Es wird links gefahren und rechts überholt.  

Trotz Linksverkehrs gilt aber die Vorfahrtsregel 

„Rechts  vor Links“, falls nicht durch Verkehrszei-

chen anders geregelt.

• Beim Parken an Landstraßen muss von einer  

halben Stunde vor Sonnenuntergang bis zu einer 

halben Stunde nach Sonnenaufgang das Standlicht 

eingeschaltet sein. 

• Alle Fahrzeuge müssen mit 2 Warndreiecken aus-

gestattet sein. Bei Unfällen ist je ein Warndreieck 

vor bzw. hinter dem liegengebliebenen Fahrzeug 

in ausreichendem Abstand aufzustellen.

• Auch Warnwesten sollten mitgeführt werden.

• Wenn Kinder bzw. Jugendliche bis 16 Jahre im 

Fahrzeug sind, gilt Rauchverbot.

• Das Benutzen und Mitführen von Radarwarngerä-

ten im einsatzbereiten Zustand ist verboten. Es 

drohen hohe Geldstrafen. Das gilt auch für Naviga-

tionsgeräte mit entsprechender Funktion.

• Generelles Hupverbot gilt zwischen 22:00 und 

6:00 Uhr.

• Kinder bis 12 Jahre und bis zu einer Größe von 

1,5 m müssen einen für ihre Körpergröße und ihr 

Gewicht geeigneten Kindersitz benutzen. Die 

Beförderung von Kindern unter 5 Jahren auf dem 

Beifahrersitz ist verboten.

STRASSENBENUTZUNGSGEBÜHREN
Es werden keinerlei Gebühren für Autobahn- 

und Straßenbenutzung erhoben.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEITEN
Innerorts alle Kfz 50 km/h

Außerorts alle Kfz 65 km/h

Schnellstraßen alle Kfz 80 km/h

Autobahnen alle Kfz 100 km/h

WISSENSWERTES ZUM THEMA TANKEN
Tankmöglichkeiten

• Tankstellen sind an Werktagen in der Regel von 

6:00 bis 18:00 Uhr, an Wochenenden von 6:00 bis 

15:00 Uhr, sonntags nur vereinzelt geöffnet.

• Außerhalb der Geschäftszeiten kann man in 

Nikosia und in Touristengebieten an Automaten mit 

Bargeld und internationalen Kreditkarten tanken.

• Das Mitführen von Treibstoff in Reservekanistern 

ist generell verboten, ebenso ist die Einfuhr von 

Diesel vom Norden in den Süden verboten.

Im Land verfügbare Kraftstoffarten 

• Diesel, Bleifrei Super (Premium unleaded 95), 

 Bleifrei Superplus (Super unleaded 98), LPG.

• Erdgastankstellen sind nicht vorhanden. Autogas 

ist nur begrenzt erhältlich.

Rettungsdienst 112 Polizei 112

Feuerwehr 112

ACV Notruf +49 221 75 75 75

Von Zypern nach Deutschland +49

Von Deutschland nach Zypern +357

Deutsche Vertretung +357 22 79 00 00

86 87
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Gesagt. Getan. Geholfen.

Für eine persönliche Beratung finden Sie unter 
www.devk.de eine Geschäftsstelle in Ihrer Nähe. 
Telefonisch sind wir unter 0800 4-757-757*
rund um die Uhr für Sie da. 
*gebührenfrei aus dem deutschen Telefonnetz

Unsere günstige Auslandsreise-
Krankenversicherung

Ihre Gesundheitsabsicherung
auf Auslandsreisen

Im 
Ausland
privat

versichert

LÄNDERINFORMATIONEN
RATGEBER & TIPPS FÜR IHRE REISE




